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1. Einleitung

Esgehört zudenwichtigenEinsichtenvonNorbertElias,dassdieOrdnunggesell-

schaftlicher Differenzierung in einer wechselseitig konstitutiven Beziehung zur

gesellschaftlichen Gewaltordnung steht. Elias analysiert den europäischen Zivi-

lisationsprozess als einen, der sich durch eine zunehmende Zentralisierung der

Gewaltfähigkeit auszeichnet, weshalb innerhalb der jeweiligen Nationalstaaten

einzunehmendbefriedeterRaumentstehenkann (Elias 1976a).DieseZusammen-

hänge wurden in der weiteren differenzierungstheoretischen Diskussion aller-

dings kaum aufgenommen. Gegenwärtig erscheint es sogar als eher ungewöhn-

lich, sie herzustellen. Dies gilt insbesondere für die moderne Differenzierungs-

ordnung, die im Anschluss an die Klassiker der Differenzierungsforschung als

Teilung der gesellschaftlichen Arbeit (Durkheim 1992), als Differenzierung von

Wertsphären im Sinne Webers (Schwinn 2001) oder als funktionale Differenzie-

rung (Luhmann 1997) beschrieben wird.

Den Zusammenhang zwischen Differenzierung und gesellschaftlicher Ge-

waltordnung auszublenden, ist ein weiterer Fall von Gewaltvergessenheit, die

Reemtsma (2008: 458 ff.) der Soziologie insgesamt attestiert hat. Dieses Urteil

muss man zwar insoweit relativieren, als in den letzten beiden Jahrzehnten eine

lebendige gewaltsoziologische Forschung entstanden ist (vgl. etwa die Beiträge

von Collins 2008; Endreß/Rampp 2013; Koloma Beck 2011; Staudigl 2015), aber

insoweit aufrechterhalten, als die allgemeine soziologische Theorie davon kaum

Kenntnis genommen hat. Gewaltsoziologie ist auf demWeg, sich als eine weitere

Bindestrichsoziologie zu etablieren, ohne dass ihre Impulse bis zur allgemeinen

Sozial- oder Gesellschaftstheorie durchdringen würden. Dies wäre allerdings

erforderlich, um den Zusammenhang von Gewaltordnung und Differenzie-

rungsordnung besser analysieren zu können. Zu den relevanten Impulsen für

die allgemeine Soziologie zählt insbesondere der Strang gewaltsoziologischer

Forschung, der auf die Ausarbeitung eines neuen Gewaltverständnisses abzielt.

1 Für kritische Anmerkungen danke ich den beiden anonymen Gutachtenden, dem Kolloquium

amMax-Weber-Kolleg sowie den Teilnehmenden des BerlinerTheorieateliers, insbesondere Jo-

nas Barth und Johanna Fröhlich.
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Diesem zufolge kann Gewalt nicht bzw. nicht ausschließlich aus der Beobachter-

perspektive definiert werden, vielmehr gelte es, das Verständnis des Feldes bzw.

der Akteure einzubeziehen (Coenen/Tuma 2022; Endreß/Pabst 2013; Staudigl

2015). Diese Forschungsperspektive führt in der Konsequenz zu einem reflexiven

Gewaltverständnis, das darauf abzielt, zu untersuchen, wie in einem beobach-

teten Feld festgelegt wird, welche Handlungen als Gewalt gewertet werden, wer

Gewalt ausüben, wer sie erleiden kann (Barth 2023; Barth et al. 2021; Lindemann

2017; Lindemann et al. 2022) und ob die angewendete Gewalt als verboten, als

erlaubt oder als geboten betrachtet wird (Reemtsma 2008: 190 ff.). Folglich ist es

für die Gewaltforschung erforderlich, den gesellschaftlichen Rahmen zu rekon-

struieren, in dem Handlungen als Gewalt gedeutet werden – womit die Frage

nach dem Zusammenhang von Gewalt und gesellschaftlicher Ordnungsbildung

aufgeworfen wird.

Wenn man die Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang zwischen Gewalt

und Ordnungsbildung richtet, geraten auch die impliziten Hinweise auf diesen

Zusammenhang in den Blick, die sich bereits bei den Klassikern finden. In allen

der drei genannten differenzierungstheoretischen Traditionen wird nämlich ein

Zusammenhang postuliert zwischen einer auf die überlegene staatliche Zen-

tralgewalt gestützten Ordnung und gesellschaftlicher Differenzierung. Wenn

man diese Zusammenhänge vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der

Gewaltsoziologie in den Blick nimmt, lassen sich die Verkürzungen des Ansatzes

von Elias und die Notwendigkeit einer Reformulierung begreifen, wie ich im

Weiteren in der Einleitung skizzieren werde. Vor diesem Hintergrund werden

die konzeptuellen Grundlagen eines reflexiven Gewaltverständnisses, die soziale

Unentschiedenheitsrelation, expliziert (Abschnitt 1.1) sowie die darauf aufbau-

ende Theorie der Verfahrensordnungen der Gewalt (Abschnitt 1.2), um in dieser

neuen Perspektive die Genese der modernen Verfahrensordnung der Gewalt in

den Blick zu nehmen, d.h. den historischen Wandel, den Elias als Prozess der

Zivilisation beschreibt (Abschnitt 1.3).

1.1 Implizite Thematisierung des Zusammenhangs von Differenzierung

und Gewaltordnung

Dass der Zusammenhang zwischen Gewaltordnung und gesellschaftlicher Diffe-

renzierung so wenig beachtet wird, ist durchaus erstaunlich. Sowohl Durkheim

als auch (zumindest der frühe) Luhmann stellen fest, dass die Achtung der indi-

viduellen Person bzw. die Achtung menschlicher Freiheit und Würde in einem

wechselseitig konstitutiven Verhältnis zur gesellschaftlichen Differenzierung

stehen. Denn mit der normativen Sonderstellung der individuellen mensch-

lichen Person rückt das gesetzlich gebundene staatliche Gewaltmonopol und

das dadurch ermöglichte Verhältnis von Staat und Individuum ins Zentrum der
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Analyse. AuchWeber sieht ein enges Verhältnis zwischen einer rationalen kapita-

listischenWirtschaft undeiner rationalen,auf denStaat und seinGewaltmonopol

gestützten Rechtsordnung.

Durkheim fokussiert seine Analyse auf die Teilung der sozialen Arbeit und

hebt dabei die Bedeutung des Kults der individuellen Person hervor, der sich mit

der gesellschaftlichen Arbeitsteilung durchsetzt.Diese Zusammenhänge arbeitet

er insbesondere in seiner späten Schrift zur »Physik der Sitten und des Rechts«

(Durkheim 1999) heraus. Die Bedeutung des Staates besteht Durkheim zufolge

darin, die Individuen vor der Vereinnahmung durch gesellschaftliche Sekundär-

gruppen, insbesondere die Familie, zu schützen (Durkheim 1999: 94). Dabei setzt

Durkheim implizit voraus, dass es ein staatliches Gewaltmonopol gibt, denn der

Staat muss der Gewalt der Sekundärgruppen überlegen sein, um zu verhindern,

dassdiesedie Individuenvollständig vereinnahmen.Zugleich verweistDurkheim

darauf, dass eineMachtbalance zwischen Staat und gesellschaftlichen Sekundär-

gruppen hergestellt werden müsse, denn nur so könne verhindert werden, dass

der Staat seinerseits die Individuen vollständig vereinnahme.

Luhmann analysiert in »Grundrechte als Institution« (Luhmann 1999) eben-

falls das Verhältnis von Staat und Individuum und stellt dabei insbesondere die

Notwendigkeit in denVordergrund,das Individuumvorder Totalvereinnahmung

durch den Staat bzw. das politische System zu schützen. Hierin sieht Luhmann

die Funktion der Grundrechte, vor allem der Institutionen von Freiheit und

Würde. Luhmann spricht in diesem Zusammenhang explizit die Bedeutung des

staatlichenGewaltmonopols an.Esmüsse insgesamt verhindert werden, dass die

Selbstdarstellung der Bürger:innen durch Gewalt in bestimmte Bahnen gelenkt

wird.Mit der Durchsetzung des Gewaltmonopols würden die Möglichkeiten, die

Individuen einem gewaltsamen Zwang zu unterwerfen,monopolisiert.

»DieGrundrechtewerdenangesetzt,umdieFreiheit gegendenStaat zu sichern; aber

das setzt voraus,dass zunächst einmal eineGegeninstanz,einMonopol aufFreiheits-

bedrohung, geschaffen ist,mit deren Bändigungman nicht ins Leere greift, sondern

den positiven Erfolg, die Freiheit, wirksam herstellen kann« (Luhmann 1999: 57).

Die Grundrechte fungieren als Rechte gegen den Staat und setzen diesem Gren-

zen im Zugriff auf die Bürger:innen. Eine positive Funktion des Staates im

Sinne der Friedenssicherung nach innen wird bei Luhmann mehr oder weniger

selbstverständlich vorausgesetzt. Die von Durkheim benannte Aufgabe, wo-

nach der Staat die Individuen vor der Vereinnahmung durch gesellschaftliche

Sekundärgruppen schützenmüsse, wird bei Luhmann nicht eigens thematisiert.

Weber hebt weniger auf die Bedeutung der Menschenrechte ab, sondert stellt

die Bedeutung der Rationalisierung in den Mittelpunkt. »Denn der moderne

rationale Betriebskapitalismus bedarf, wie der berechenbaren technischen Ar-

beitsmittel, so auchdes berechenbarenRechts undderVerwaltungnach formalen
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Regeln« (Weber 1986: 11). Damit wird das auf das staatliche Gewaltmonopol ge-

stützte Recht zu einer konstitutiven Bedingung des modernen Kapitalismus.

Diese Voraussetzung wird aber eher implizit gemacht. Für das Verständnis ei-

ner nach Wertsphären differenzierten Ordnung stellt Weber eher den Geist des

Kapitalismus bzw. die Bedeutung der Rationalisierung in den Vordergrund.2

1.2 Explizite Thematisierung des Zusammenhangs von Differenzierung

und Gewaltordnung

Die Zusammenhänge zwischen staatlicherGewaltordnungund gesellschaftlicher

Differenzierung, die bei Durkheim, Weber und Luhmann eher implizit bleiben,

werden bei Elias ins Zentrum der Analyse gerückt. Elias zufolge ist Staatsbildung

eine grundlegende Bedingung für die Pazifizierung nach innen und damit für

die Sicherheit, die »Sekurität« (Elias 1976a: 422) des Einzelnen. Das Argument

von Elias besagt, dass der Konkurrenzmechanismus, d.h. die gewaltsame Kon-

kurrenz zwischen Adelsfamilien, dazu führt, dass sich immer größere politische

Einheiten herausbilden, in denen nach innen Frieden durchgesetzt werden kann,

während die Konkurrenz nach außen im Verhältnis zu den anderen ebenfalls

größer werdenden Einheiten weitergeht. Dieser gewaltsame Prozess führt zur

Ausbildung von Nationalstaaten, die nach innen ein gewaltfreies Zusammen-

leben ermöglichen, während die Konkurrenz mit den anderen Nationalstaaten

bestehen bleibt. Die gewaltsame Sicherung des gewaltfreien Zusammenlebens

steht in einem wechselseitigen Bedingungsverhältnis mit der Durchsetzung von

Individualisierung bzw. individueller Affektkontrolle. Damit wird die Ermögli-

chung eines friedlichen Zusammenlebens und der Individualisierung zu einer

gesellschaftsstrukturellen Bedingung ausdifferenzierter Interaktionszusam-

menhänge (Elias 1976a: 422 ff.). Hierauf macht auch Reemtsma aufmerksam, der

in seiner Studie zu »Vertrauen und Gewalt« herausarbeitet, dass die Möglich-

keit, in Gewaltlosigkeit vertrauen zu können, eine strukturelle Bedingung der

modernen gesellschaftlichen Differenzierung darstellt (Reemtsma 2008: 182 ff.).

Elias stellt in den Mittelpunkt, dass sich in dem von ihm beschriebenen

Prozess der Zivilisation Individualisierung als funktionale Bedingung gesell-

schaftlicher Differenzierung herausbildet.Worauf er kaum eingeht, ist die damit

einhergehende Ausbildung eines normativen Überschusses, der sich nicht mehr

funktionalistisch auflösen lässt. Hierzu gehört die Durchsetzung des Ethos der

Menschenrechteund insbesonderedienormativen InstitutionenvonFreiheit und

2 In seiner vergleichenden Untersuchung der Menschenrechte bei Durkheim und Weber arbei-

tet König heraus, dass Webers Denken ebenfalls durch den Bezug auf die Menschenrechte be-

stimmt ist, obgleich er in seinenwissenschaftlichen Arbeiten eher skeptisch bleibt (König 2002:

78 ff.).
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Würde bzw. die »Sakralität der Person« (Joas 2011). In der Konsequenz heißt das,

dass sich in gewaltsamen Prozessen der Zivilisation sowohl das Individuum als

funktionales Erfordernis gesellschaftlicherDifferenzierung herausbildet als auch

die über gesellschaftliche Funktionserfordernisse hinausgehende Sakralität, die

Würde der individuellen Person. Damit werden die beiden Aspekte, die sich in

der soziologischen Analyse der Durchsetzung der Menschenrechte als relevant

herausgestellt haben, zusammen gedacht (Barth 2023: Kap. III; Lindemann 2018:

Kap. 3).

In der Eliasrezeption wurde der Zusammenhang zwischen Gewaltordnung

und gesellschaftlicher Differenzierung bislang weniger aufgenommen (vgl. als

neueres Beispiel Benkel/Meitzler 2023). ImMittelpunkt stand eher die Diskussi-

on um die Verschiebung von Schamschwellen. Ein gutes Beispiel ist die bekannte

Eliaskritik vonDuerr.Obwohl er demdrittenBand seiner empirisch aufwändigen

Eliaskritik (Duerr 1988, 1990, 1995, 1997) den Titel »Obszönität undGewalt« (Duerr

1995) gibt, setzt er sich dort mit den Strukturveränderungen, die Elias analysiert,

kaum auseinander. Im Zentrum seiner Kritik stehen eher die gesellschaftlichen

WandlungendesVerhältnisses vonSchamund sexualisierterGewalt.Gemäßdem

vonDuerr präsentiertenMaterial lässt sich hier kein unilinearer Zivilisationspro-

zess der Affektkontrolle erkennen. In der Differenzierungstheorie haben Elias’

Analysen ebenfalls kaumWiderhall gefunden. Fast könnte man meinen, wer von

Gewalt und gesellschaftlicher Ordnung spricht, wird soziologisch beschwiegen.

Joas und Knöbl haben – das oben genannte Urteil von Reemtsma bestätigend

– von einer Verdrängung von Krieg und Gewalt aus der soziologischen Theorie

gesprochen (Joas/Knöbl 2008). Lediglich die historische Soziologie würde eine

Ausnahme bilden. Hier gehen sie insbesondere auf die Arbeiten von Mann und

Tilly ein, die Prozesse der Staatsbildung (Tilly 1992) bzw. der Ausbildung von

Machtstrukturen (Mann 1986) untersuchen, dabei aber – imUnterschied zu Elias

– nicht explizit differenzierungstheoretisch argumentieren.

Bereits in den 1960er Jahren beklagte sich Elias in der Einleitung zur zwei-

ten Auflage von »Über den Prozess der Zivilisation« (Elias 1976b) darüber, dass ein

wesentlicher Aspekt des Buches kaum Eingang in die allgemeine soziologische

Diskussion gefunden habe, nämlich sein Versuch, langfristige Tendenzen in der

Veränderung gesellschaftlicher Strukturen sowie die damit zusammenhängen-

den Veränderungen in der Affektstruktur zu identifizieren. Die Ordnung der Af-

fektregulierung und die Struktur von Vergesellschaftung sieht Elias in einem en-

gen Zusammenhang. Dabei ist es für ihn wichtig, bei der Analyse »sozialenWan-

dels« (Elias 1976b:XII) zuberücksichtigen,obdieser auchdieStruktureneinerGe-

sellschaft betrifft und ob dieser Wandel eine bestimmte Richtung aufweist (Elias

1976b: XII ff.). Unter »Prozess der Zivilisation« versteht Elias einen gesellschaft-

lichenWandel mit einer eindeutigen Entwicklungsrichtung, nämlich der Ausbil-

dung zunehmend größerer gesellschaftlicher Einheiten durch den Konkurrenz-

mechanismus, wasmit einer zunehmenden Pazifizierung nach innen einhergin-
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ge und damit zusammenhängend einer zunehmenden gesellschaftlichen Diffe-

renzierung, die ohne eine veränderte Regulierung der Affekte nichtmöglich wäre

(Elias 1976b: X).

1.3 Probleme

Konzeptuell scheint Elias’ Studie zum Zivilisationsprozess der erfolgverspre-

chendste Anknüpfungspunkt zu sein, wenn man das Verhältnis von Gewalt-

ordnungen und gesellschaftlicher Differenzierung unter Berücksichtigung der

Akteursebene in den Blick nehmen möchte. Vor dem Hintergrund der neueren

Entwicklungen in der Gewaltsoziologie drängen sich allerdings mindestens

zwei Einwände gegen ein solches Vorgehen auf. In der gewaltsoziologischen

Forschung wurde deutlich, dass es kein einheitliches Gewaltverständnis gibt.

Folglich muss man den eigenen Gewaltbegriff explizieren. Für Elias bestand

in dieser Hinsicht noch kein Problem. Hierauf bezieht sich der erste Einwand.

Wenn man ein reflexives Gewaltverständnis voraussetzt, muss man weiterhin –

wie sich gleich zeigen wird – danach fragen,wie der Kreis derjenigen beschränkt

wird, die Gewalt ausüben bzw. erleiden können. Eine solche Reflexion findet sich

bei Elias ebenfalls nicht. Hierauf bezieht sich der zweite Einwand.

Einwand I: Gewaltbegriff

Elias macht keine Aussagen darüber, welchen Gewaltbegriff er verwendet. Aus

seinen Ausführungen geht insgesamt hervor, dass er Gewalt als körperliche Ge-

walt und vor allem Waffengewalt versteht. Dieses Gewaltverständnis teilt Elias

mit denwichtigen Vertretern der historischen Soziologie wieMann und Tilly. Ein

solches Gewaltverständnis kannman aber nicht als selbstverständlich vorausset-

zen, denn spätestens seit denDiskussionen um strukturelle und symbolische Ge-

walt (vgl. hierzu klassisch Galtung 1984) bezieht man mit der Verwendung eines

bestimmten Gewaltbegriffs Stellung in einer umfangreichen Debatte, in der dar-

um gestritten wird, ob es besser ist, einen engen, auf körperliche Gewalt bezoge-

nen, oder einen weiten Gewaltbegriff zu verwenden, der auch die Gewalt gesell-

schaftlicher Verhältnisse einbezieht. In dieser Debatte zeichnet sich kein sachli-

cher Konsens ab (Lindemann 2020: 95 ff.), eher hat die Gewaltforschung ihre ei-

genen ›Widerholungsrituale‹ der Kritik entwickelt, in denen zwar geklagt wird,

dass der Streit um einen engen oder weiten Gewaltbegriff fruchtlos sei, ohne al-
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lerdings einen Ausweg zu finden, denn letztlich wird doch immer wieder für eine

der beiden Seiten optiert (vgl. hierzu die Diskussion bei Barth 2023: 35 ff.).3

In der teils heftig geführten Debatte zwischen den Vertreter:innen eines en-

gen oder weiten Gewaltbegriffs geht verloren, dass die Kontrahent:innen eine ge-

meinsame Prämisse teilen: Sie definieren Gewalt aus der Beobachterperspektive,

d.h., sie legen als Forschende selbst fest, was unter Gewalt zu verstehen ist. Um

aus den Wiederholungsritualen herauszukommen, bietet es sich an, diese Vor-

aussetzung aufzugeben. Anstatt den Gewaltbegriff aus der Beobachterperspek-

tive zu definieren, könnte man versuchen, dem Gewaltverständnis des Feldes zu

folgen. Es geht darum, die Auseinandersetzungen um die Frage, was Gewalt ist,

reflexiv analytisch in den Blick zu nehmen. Damit wird der Streit um das Ver-

ständnis von Gewalt selbst zum Gegenstand gemacht bzw. als Bestandteil des zu

untersuchenden Feldes begriffen. Ein solches Vorgehen zeichnet den »reflexiven

Gewaltbegriff« (Lindemann 2017) aus. In dieser Perspektive geht es um die Re-

konstruktion, wie im untersuchten Feld welche Phänomene als Gewalt begriffen

werden und welche Konsequenzen das hat (Lindemann 2014: Kap. 4, 2017, 2020:

95 ff.).Dabei stellt sichheraus,dassGewaltereignissenurmitBezugauf eineüber-

greifende Interpretationsordnung alsGewaltereignisse gedeutetwerden können.

DerartigeOrdnungen lassen sich als »VerfahrensordnungenderGewalt« bezeich-

nen (Lindemann 2014: Kap. 4, 2017).

Damit wird die zentrale Aussage von Elias problematisch, dass die von ihm

beschriebene Entwicklung zu einer Pazifizierung, d.h. zu weniger Gewalt, füh-

ren würde. Denn um eine Entwicklung hin zu weniger Gewalt feststellen zu kön-

nen, muss Gewalt als ein grundsätzlich gleichbleibendes Phänomen verstanden

werden. Nur wenn das Gewaltverständnis qualitativ gleich bleibt, kann man ei-

ne quantitative Aussage derart treffen, dass über die Dauer eines Prozesses die

Quantität derGewalt geringerwird.WenndasGewaltverständnis aber durch his-

torisch veränderliche Interpretationsordnungen qualitativ verändert wird, ist ei-

ne derartige quantitative Aussage unzulässig.Wenn es historisch variabel ist,was

unter Gewalt zu verstehen ist, kann es nicht um einMehr oderWeniger anGewalt

gehen, vielmehrmüssen die qualitativen Veränderungen des Gewaltverständnis-

ses selbst in den Blick genommen werden.

Einwand II: Anthropozentrismus

Elias schließt an das moderne Verständnis an, wonach nur Menschen als sozia-

le Akteure gelten können. Entsprechend geht er davon aus, dass nur Menschen

Gewalt anwenden bzw. erleiden können. Damit ist der Bezug auf den Menschen

3 Die gewaltsoziologischeDebatte hat in der Zwischenzeit einen hohenDifferenzierungsgrad er-

reicht. Um sich einen Überblick zu verschaffen sei neben der genannten Arbeit von Barth etwa

auf Braun (2020) oder Staudigl (2015) verwiesen.
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zentral dafür, um Gewalt etwa von einer bloßen Krafteinwirkung unterscheiden

zu können. Wenn ein Sturm die Ziegel von einem Dach fegt und ein herumwir-

belnder Ziegel einen Baum trifft, wird dies nicht als Gewalt in einem normativ

relevanten Sinn verstanden.Denn demZiegel kann keine Absicht unterstellt wer-

den und einem Baum würde man auch keinen normativen Anspruch zubilligen,

nicht von einem Ziegel getroffen werden zu sollen. Etwas anderes wäre es, wenn

einMensch den Stein mit der Absicht, einem anderenMenschen zu schaden, ge-

worfen hätte. In diesemFall wäre esGewalt, denn ein intentional handelndes per-

sonalesWesen hätte einem anderen personalenWesen einen Schaden zugefügt.

Das Gewaltverständnis derart anthropologisch auszulegen, ist Teil des an-

thropologischen Apriori der Moderne. Es wird teils implizit und teils explizit in

soziologischenTheorien überGewalt reproduziert. Explizit begreifen etwa Popitz

(2009), Sofsky (1996) oder Trotha (1997) Gewalt als eine spezifisch menschliche

Handlungsmöglichkeit, wobei vorausgesetzt wird, dass jede:r weiß, was unter

Gewalt zu verstehen ist; Gewalt ist sozusagen ein empirisch selbstevidentes

Phänomen (Allen 2011; Collins 2008; Helfferich et al. 2016; Nassauer 2019). Zu-

dem wird Gewalt als etwas Negatives verstanden, als eine Störung des sozialen

Lebens, die es zu verhindern gilt. Um die moderne Rede über Gewalt und damit

auch den modernen Anthropozentrismus analytisch auf Abstand zu bringen,

ist eine konzeptuelle Umstellung von Forschungsprämissen erforderlich. Im

Rahmen eines reflexiven Gewaltverständnisses ist die Kritik am modernen An-

thropozentrismus verarbeitet worden. Auch die Frage, welche Wesen als Gewalt

anwendende Akteure verstandenwerden, lässt sich nur relativ zu einer jeweiligen

Ordnung der Gewalt begreifen. Es wird als eine empirische Frage verstanden,

wie der Kreis legitimer personaler Akteure begrenzt wird.Das heißt, dieser Kreis

wird nicht aufMenschen beschränkt, sondern kann auch Pflanzen, Tiere,Geister,

verstorbene Ahnen oder Götter einschließen.

In Anbetracht dieser Einwändemussman die Analyse anders ansetzen als Eli-

as, der von handelnden Menschen und ihren Figurationen ausgeht. Wenn man

das Anliegen von Elias beibehalten und trotzdem die genannten Einwände an-

gemessen berücksichtigenmöchte, geht es erstens darum, den Anthropozentris-

mus auf Abstand zu bringen, indem die Grenzen des Sozialen kontingent gesetzt

werden. Und zweitens geht es darum, das Verhältnis von Gewaltordnungen und

der internenDifferenzierungvonVergesellschaftung indenBlick zunehmen,und

zwar unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Ausgestaltung der Akteurs-

ebene, die Elias mit seiner Theorie der Affektkontrolle einbezieht. Die Problem-

stellung so zu formulieren,vollzieht einenBrückenschlag zwischen einerseits den

Debatten der letzten zwanzig Jahre umdie Grenzen des Sozialen4 und den jünge-

ren gewaltsoziologischen Diskussionen sowie andererseits den klassischen Fra-

4 Vgl. hierzu die Arbeiten von Barad (2007), Descola (2011), Latour (1995, 2005), Luckmann (1980),

Rammert (2002) oder den Sammelband von Pohlig und Schlieben (2022).
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gen der soziologischen Institutionen- und Differenzierungstheorie. Als frucht-

barer konzeptueller Ausgangspunkt hat sich dabei die ›soziale Unentschieden-

heitsrelation‹ (Lindemann 2019) herauskristallisiert (vgl. hierzu auch Lindemann

2018).Diese erlaubt es, die Frage nach denGrenzen des Kreises personaler Akteu-

remit der Analyse vonGewaltphänomenen und den Problemen sozialer Differen-

zierung zusammenzudenken.

Im Folgenden werde ich zunächst die soziale Unentschiedenheitsrelation ex-

plizieren (Abschnitt 2), um dann genauer darzulegen,was unter einem reflexiven

Gewaltbegriff und der sich daraus ergebendenTheorie der Verfahrensordnungen

der Gewalt zu verstehen ist (Abschnitt 3). In einem vierten Schritt geht es um ei-

ne knappe Skizze der Genese der modernen Verfahrensordnung der Gewalt und

darum, herauszuarbeiten, inwiefern diese als konstitutive Bedingung horizonta-

ler Differenzierung zu verstehen ist. Letztere ersetzt den Begriff der funktiona-

len Differenzierung, indem sie die differenzierungstheoretischen Einsichten von

DurkheimundLuhmannzusammenführt (Abschnitt 4). In einemabschließenden

Fazit fasse ich die Ergebnisse zusammen und gehe auf mögliche Forschungsper-

spektiven ein.

2. Soziale Unentschiedenheitsrelation als Bezugsproblem

Die sozialeUnentschiedenheitsrelationbaut aufderTheorie derMitwelt (Plessner

1975: 300 ff.) auf, die Plessner im Rahmen seinerTheorie exzentrischer Positiona-

lität entwickelt. Danach finden sich leibliche Selbste in wechselseitigen Berüh-

rungsbeziehungen, d.h., sie richten sich aufeinander mit Blicken oder Gesten.

Berührung verstehe ich im Anschluss an Plessner als ein leibliches Ereignis und

nicht imSinne körperlicher Berührung.Berührungmeint nicht das Aufeinander-

treffen zweier Oberflächen, sondern sich leiblich auf jemanden zu richten bzw.

das Erleben, davon betroffen zu sein, dass sich andere auf mich richten.5 Wenn

leibliche Wesen einander ansehen, macht es einen Unterschied, ob jemand an-

gelächelt oder verächtlich herablassend angeblickt wird. Die angeblickte Person

wird sich anders fühlen. Es entspricht unserer alltäglichen Erfahrung, dass wir

einander auf unterschiedlichste Weise berühren können. Exzentrische leibliche

Wesenexistierenabernichtnurunmittelbar inBerührungsbeziehungen,sondern

sie sind reflexiv aus der Perspektive Dritter darauf bezogen, dass undwie sie sich

in solchen Berührungsbeziehungen finden.

5 Für das Verständnis von Leib und Berührung vgl. Lindemann 2016, 2020: 17 ff.
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2.1 Soziale Unentschiedenheitsrelation

Die soziale Unentschiedenheitsrelation geht vomSachverhalt aus, dasswir uns in

Berührungsbeziehungen finden und zugleich reflexiv darauf bezogen sind, dass

das der Fall ist. Diese Konstellation zeichnet sich durch zwei Fraglichkeiten bzw.

Unentschiedenheiten aus: Es ist fraglich, wie der Kreis derjenigen zu begrenzen

ist, die einander als andere personale Selbste berühren und wie die beteiligten

Selbste existieren – als Individuen oder als Elemente von Gruppen, die zu den

Gliedern anderer Gruppen in Beziehung stehen. Damit ist die doppelte Unent-

schiedenheit benannt, die die soziale Unentschiedenheitsrelation auszeichnet.

ErsteUnentschiedenheit: Es ist offen, ob es sich bei denWesen,die einander der-

art berühren,umMenschenhandelt oder umTiere bzw.umWesenwieEngel oder

Geister.Wichtig ist nur, dass dieseWesen sich in irgendeiner Formwirksam auf-

einander richten können – etwa durch Gesten, Blicke,Worte.

ZweiteUnentschiedenheit: Es ist offen,ob sichdieBeteiligtenals Individuenerle-

ben, diemit anderen Individuen in Beziehung stehen oder ob sich die Beteiligten

alsGlieder vonGruppen erleben,diemit anderenGruppenbzw.derenGliedern in

Beziehung stehen.DerSachverhalt,dass sichdieBeteiligtenalsGlieder vonGrup-

penerleben,wird inderEthnologie als »Dividualisierung«beschrieben (Strathern

1988: 348 f.), die von einer individualisierenden Form der Vergesellschaftung zu

unterscheiden ist, die für die moderne Form der Vergesellschaftung die Norm

darstellt.

BeideUnentschiedenheiten erfordern eine gesellschaftliche Festlegung durch

Institutionalisierung. Denn die Bildung einer gesellschaftlichen Ordnung setzt

voraus, dass für die Beteiligten geklärt ist, welche Wesen (1. Unentschiedenheit)

auf welche Weise (2. Unentschiedenheit) an der Ordnungsbildung beteiligt sind.

Die Bildung gesellschaftlicher Ordnung ist gleichbedeutend mit der Lösung des

Bezugsproblems der sozialenUnentschiedenheitsrelation.Die Festlegung erfolgt

gemäßder reflexiven Struktur exzentrischer Positionalität.Dieser zufolge finden

sich leibliche Selbste in Berührungsbeziehungen und sind aus der Perspektive

Dritter darauf bezogen. Dies ermöglicht es, die Beziehungen zu objektivieren

und in diesen ein Muster zu identifizieren. Welche Muster identifiziert werden,

hängt vom Beziehungsgeschehen zwischen den Beteiligten ab. Ein logisch wei-

terer Schritt besteht darin, das Muster der Beziehung zwischen den Beteiligten

vom aktuellen Beziehungsvollzug zu unterscheiden. Damit werden situations-

übergreifende Muster für die Beteiligten erkennbar. Die Muster gelten nicht nur

in gegenwärtigen Vollzügen, sondern erhalten eine orientierende Funktion in

weiteren Beziehungsvollzügen. Solche Muster bezeichne ich als Institutionen.6

6 Dieser Institutionenbegriff schließt an Berger und Luckmann (1980; Lindemann 2014: 119 ff.)

und Luhmann (1972) an und entwickelt deren Institutionenverständnis zu einer Theorie refle-

xiver Institutionalisierung weiter (Lindemann 2018: 51 ff.).
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Diese haben immer auch einen normativen Charakter. Leibliche Selbste sollten

sich in ihren Leib-Umweltbezügen an diesen selbst geschaffenen und deshalb

künstlichen Institutionen orientieren. Plessner spricht deshalb vom Grundge-

setz der »natürlichen Künstlichkeit« (Plessner 1975: 309 ff.). Wesen exzentrischer

Positionalität sind von ihrer Natur aus darauf angelegt, eine künstliche Ordnung

zu schaffen. Die unmittelbaren leiblichen Umweltbezüge sind vermittelt durch

solche institutionellen Ordnungen, weshalb die Umweltbeziehungen von Wesen

exzentrischer Positionalität durch »vermittelte Unmittelbarkeit« gekennzeichnet

sind (Plessner 1975: 321 ff.). Solch künstliche Ordnungen können immer wieder

fraglich werden und es bedarf eines Modus, um sie auch gegen krisenhafte In-

fragestellungen abzusichern. Gewalt greift dann, wenn die Infragestellung der

Ordnung krisenhaft eskaliert, d.h., wenn es nicht mehr ausreicht, die Normab-

weichung einfach zu übergehen oder sie durch eine Entschuldigung oder auch

durch eine Erklärung unschädlich zu machen (Luhmann 1972: 54–63; vgl. hierzu

auch die Analysen zum korrektiven Austausch bei Goffman 1982: 138–255). Wie

ich weiter unten argumentieren werde, ist Gewalt der sozusagen ultimative

Modus, durch den institutionelle Ordnungen auf basale Weise gesichert, infrage

gestellt oder verändert werden.

2.2 Die methodische Funktion der sozialen Unentschiedenheitsrelation

und ihre normative Abstinenz

Fürdie historische, ethnologische oder soziologischeForschungerfüllt die soziale

UnentschiedenheitsrelationeinemethodischeFunktionanalogzu jenermethodi-

schen Funktion, die dasTheorem der doppelten Kontingenz für die Systemtheo-

rie erfüllt (Göbel 2011). Empirisch vorfindbar sind nur institutionelle Ordnungen.

Die soziale Unentschiedenheitsrelation ist eine sozialtheoretische Prämisse, die

selbst nicht empirischbeobachtbar ist.Aber alle konkretenPhänomenewerden so

angeschaut, als ob sie Fixierungen der sozialen Unentschiedenheitsrelation wä-

ren. Die Bildung von Ordnungen wird damit analysiert als eine Leistung leibli-

cher Wesen, die ihre Umweltbezüge ordnen, indem sie Institutionen bilden. Ge-

schichtliche institutionelle Ordnungen unterscheiden sich danach, welche We-

sen in den personalen Seinskreis einbezogen werden und ob dabei eine Präfe-

renz für Individualisierung oder Dividualisierung ausgebildet wird. Ausgehend

von der sozialen Unentschiedenheitsrelation können diese institutionellen For-

men als gleichermaßenmöglich rekonstruiert werden. Das Problem der sozialen

Unentschiedenheitsrelation kann nicht endgültig gelöst werden, sondern wird

immer wieder mitgeführt. Nicht zuletzt deshalb, weil Gewalt sowohl der Modus

der Stabilisierung einer Ordnung als auch der Modus ihrer Infragestellung und

Veränderung ist.
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Für die moderne Vergesellschaftung gilt, dass der personale Seinskreis auf

lebende Menschen beschränkt wird, die als verkörperte Individuen gelten. Dass

hierin eine Besonderheit liegt, wird verständlich, wenn man sich vergegenwär-

tigt, dass der Zuschnitt anderer personaler Seinskreise auch andere Wesen als

Menschen umfasst und dass leiblicheWesen nicht verkörpert sein müssen, d.h.,

es ist nicht erforderlich, dass sie im messbar ausgedehnten Raum einen Ort ein-

nehmen, der von einem anderen Körper nicht zur gleichen Zeit eingenommen

werdenkann.7 Anhand ethnologischer Studien,wirddeutlich,dassVerkörperung

eher als ein wesentliches Element individualisierender Vergesellschaftung zu be-

greifen ist. Darauf hatte der Ethnologe Leenhardt (1983) bereits vor längerer Zeit

eindrücklich hingewiesen. In seiner Analyse der Ordnungsbildung auf Neukale-

donien kam er zu demErgebnis, dass die Kanaken sich zunächst als eingebunden

inGruppenbeziehungen erlebten.Erst als sie lernten, ihre leiblichen Vollzügemit

demdreidimensional ausgedehntenbiologischenKörper zu identifizieren,haben

sie ein individuelles Selbstverständnis in einem modernen Sinn entwickelt. Sie

verstanden sich nun als Individuenmit individuellen Interessen, diemit anderen

Individuen Beziehungen eingehen können.

Dieses Ergebnis macht Leenhardt anhand eines Dialogs mit einem Kanaken

deutlich.

»Als ich einmal den im Denken der Kanaken, die ich lange Jahre unterrichtet hatte,

erreichtenFortschritt ermessenwollte,wagte icheineSuggestivfrage: Imgroßenund

ganzen ist es doch die Vorstellung vomGeist, diewir in euerDenken getragenhaben?

Und er erwiderte: Der Geist? Bah! Ihr habt uns nicht den Geist gebracht. Wir

kannten schon das Vorhandensein des Geistes. Wir verfahren nach dem Geist. Aber

was ihr uns gebracht habt, das ist der Körper« (Leenhardt 1983: 215 f.).

Dieser Dialog bezieht sich darauf, wie die Person in Neukaledonien verstanden

und gelebt wird bzw. wurde, nämlich im Sinne einer Institutionalisierung von

Dividualisierung. Leenhardt zufolge gab es auf Neukaledonien vor der französi-

schenMissionierung und Beschulung keine individuelle Person in einemmoder-

nen Verständnis. Vielmehr waren die leiblichen Akteure gemäß den Forderungen

der vermittelnden symbolisch-institutionellen Ordnung in ein Geflecht von Be-

ziehungen eingebunden, in dem nicht Einzelne miteinander in Kontakt traten,

sondern Replikate von Gruppenelementen, die mit den Replikaten von anderen

Gruppen in Beziehung traten. Die Gruppe der Vettern steht etwamit der Gruppe

der Basen in einer durch die Gruppenzugehörigkeit definierten Beziehung. Im

Rahmen der Institutionalisierung einer solchen Ordnung erleben sich leibliche

Operatoren als tendenziell austauschbare Bestandteile dauernder Beziehungen

7 Für die Differenz zwischen Leib und Körper vgl. Lindemann (2016).
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zwischen Gruppen. In dieses leibliche Beziehungsgeflecht waren auch die ver-

storbenen Ahnen als wirkmächtige Akteure eingebunden.

Die institutionelle Ordnung auf Neukaledonien erfuhr einen dramatischen

Wandel durch Missionierung und Beschulung, durch die Konfrontation mit ei-

nem westlichen schriftbasierten Wissen über die kontinuierlich dreidimensio-

nale Ausdehnung des Raums, die Ordnung der messbaren Zeit und damit zu-

sammenhängend über den europäisch-natürlichen dreidimensional ausgedehn-

tenKörper.Das neue, von der überlegenen französischenKolonialgewalt gestütz-

teWissen ermöglichte eine Umbildung der vermittelnden symbolisch-institutio-

nellen Ordnung. Statt die leiblichen Vollzüge als Vollzüge dauernder Beziehun-

gen zu erleben (Dividualisierung),wird, getragen vonderKolonialmacht, die Ver-

pflichtung institutionalisiert, leibliche Umweltbezüge als Vollzüge eines indivi-

duellen Körpers zu erleben (Individualisierung). Leenhardt zufolge war die Iden-

tifikation mit dem dreidimensional ausgedehnten Körper, der isoliert eine Stel-

le im Raum einnimmt, die Bedingung der Individualisierung leiblicher Selbste

auf Neukaledonien. In seiner Analyse beschreibt Leenhardt denÜbergang von ei-

ner dividualisierenden Vergesellschaftung, die die Beziehungen unter Einschluss

derVerstorbenenundandererGeister zentral stellt, zu einer individualisierenden

Vergesellschaftung,die zunehmend auf die lebendenMenschen beschränktwird.

Der methodische Dreh, von der sozialen Unentschiedenheitsrelation auszu-

gehen, ermöglicht es, solche Phänomene zu analysieren, ohne die Methodik des

Thomastheorems anzuwenden, die es wiederum ermöglichen würde, alle Phä-

nomene, die demmodernenmethodischen Anthropozentrismus widersprechen,

wieder in diesen zu integrieren.DemThomastheoremzufolge handelnMenschen

entsprechend dem, was sie für wirklich halten: »If men define situations as real,

they are real in their consequences« (Thomas/Thomas 1928: 572).DiesesArgument

lässt sich konstruktivistisch im Anschluss an die Institutionentheorie von Berger

und Luckmann (1980) so verstehen, dassMenschen einWissen über dieWirklich-

keit ausbilden,welches imRahmenvon Institutionen vonallenBeteiligten als gül-

tig anerkanntwird.Es handelt sich also nicht umeine individuelle Auffassungder

Wirklichkeit, sondern um eine solche, die für alle Beteiligten fest institutionali-

siert ist. Folglich gilt, dass Menschen eine Wirklichkeit konstruieren können, in

der sie es als eine gültige Wahrheit behandeln, dass es Götter gibt, denen sie un-

terworfen sind.

Gemäß diesem Theorem kommt es zu einer Differenzierung der Wirklich-

keit. Zum einen gibt es die Wirklichkeit der soziologischen Forschung. Diese

beschreibt es als einen realen Sachverhalt, dass es Menschen gibt, die wirklich

daran glauben, dass es Götter gibt. Für Soziolog:innen bildet der Sachverhalt,

dass es ›wirklich‹ Götter gibt, aber keine Tatsache. Denn sie gehen davon aus,

dass es eigentlich keine Götter gibt, sondern nur Menschen, die daran glauben,

dass es Götter gibt. Diese Ebenendifferenzierung lässt sich mit der Methodik

der sozialen Unentschiedenheitsrelation vermeiden. Denn es gilt anzuerkennen,
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dass es unterschiedliche Wirklichkeiten gibt. Es gibt solche, die ausschließlich

von Menschen geschaffen werden, wie es in der Moderne der Fall ist, und es

gibt Wirklichkeiten, an deren Herstellung auch andere Wesen beteiligt sind.

Von der sozialen Unentschiedenheitsrelation auszugehen, zwingt dazu, auch

fremdartige Norm- und Personenverständnisse als gleichermaßen wirklich und

geltend zu betrachten.

In methodischer Hinsicht folgt aus diesen Überlegungen eine doppelte Vor-

sichtsregel. Es gilt sowohl die Kontingenz der Grenzen des Menschlich-Sozialen

als auch die Kontingenz einer auf den Körper bezogenen Individualisierung zu

berücksichtigen. Unter Beachtung der doppelten Vorsichtsregel kann man der

Gefahr entgehen, den modernen anthropologischen »Körperindividualismus«

(Lindemann 2018: 101–136) zu reproduzieren. Denn es ist eine geschichtlich

gewordeneMöglichkeit, dass ausschließlich verkörperteMenschen in den perso-

nalen Seinskreis einbezogen werden.

Im zweiten Schritt geht es um die Rolle der Gewalt dafür, die soziale Unent-

schiedenheitsrelation in eine historisch bestimmte Form zu bringen.

3. Reflexives Gewaltverständnis: Fixierungen der sozialen

Unentschiedenheitsrelation durch Gewalt

Leibliche Selbste finden sich in Berührungsbeziehungen, sind reflexiv darauf

bezogen und bilden Institutionen, die ihre Beziehungen vermitteln.Die Bildung,

Stabilisierung oder Veränderung symbolisch-institutioneller Ordnungen wird

operativ von Drittenkonstellationen getragen.8 Damit gelangt man sozialtheore-

tisch zu einem vierstelligen Ordnungsverständnis: die in triadische Konstellatio-

nen involvierten Selbste sowie die institutionelle Ordnung als Viertes. Ereignisse

werden nur durch den reflexiven Bezug auf einen solchen institutionellen In-

terpretationsrahmen zu sinnvollen Ereignissen.9 Dies gilt sinnentsprechend für

Gewalt, die ebenfalls nicht als ein unmittelbarer Akt verstanden werden kann,

sondern als ein Ereignis, das als solches nur im Rahmen einer institutionali-

sierten Ordnung der Gewalt zu begreifen ist,10 die ich als »Verfahrensordnung

der Gewalt« bezeichne (Lindemann 2014: Kap. 4, 2017). Gewalt ist also einerseits

8 Die Theorie triadischer Konstellationen schließt an die Theorien des Dritten an, die der Ent-

stehung sozialer Institutionen zugrunde gelegt werden, ohne sie direkt übernehmen zu kön-

nen.Denn dieTheorie desDritten bei Berger und Luckmann (1980),Habermas (1995), Luhmann

(1972) oder Simmel (1983) setzen den modernen Individualismus voraus. Von dieser Last muss

man sich befreien.
9 Diese FormderReflexivitätwurdebereits vonGarfinkel (1967) in ihrermethodischenBedeutung

herausgearbeitet – allerdings ohne Bezug auf dieTheorie des Dritten.
10 Auf diesen Sachverhalt machen im Anschluss an die Ethnomethodologie auch Hoebel und Ko-

loma Beck (2019) aufmerksam, ohne dabei allerdings einen Bezug auf die Theorie des Dritten
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ein unmittelbares Ereignis zwischen leiblichen Selbsten, die einander Gewalt

antun bzw. diese erleiden. Die Unmittelbarkeit ist aber immer vermittelt über

eine institutionelle Ordnung. Ob etwas als Gewalt gilt, hängt davon ab, wie die

unmittelbaren Umweltbezüge leiblicher Selbste symbolisch vermittelt werden.

Erst durch solche Vermittlungen wird gesellschaftlich festgelegt, ob das leiblich

unmittelbar Erlebte Gewalt ist oder nicht.Wirmüssen also klären,wie Gewalt als

ein vermittelt unmittelbares Phänomen zu verstehen ist.

3.1 Die Drittenvermitteltheit von Norm und Gewalt11

Gewalt ist sowohl ein unmittelbares Geschehen von Antun und Erleiden als auch

ein symbolisch-institutionell vermitteltes Geschehen. Dass es zu Gewalt kommt,

hängt zentral damit zusammen, dass institutionelle Ordnungen immer wieder

fraglich werden können, denn leibliche Selbste werden durch eine institutionelle

Ordnung nicht vollständig determiniert, weshalb es immer auch zu Normabwei-

chungen kommt.

Das wichtigste ermöglichende und bewahrende Moment institutioneller

Vergesellschaftung ist die Selbstverständlichkeit von Erwartungsstrukturen.

Handlungen, Kommunikationen und Interpretationen finden konstitutiv inner-

halb solcher Erwartungsstrukturen statt. Institutionalisierte Handlungs-, Inter-

pretations- und Kommunikationsabläufe können mehr oder weniger bruchlos

ablaufen. Leibliche Selbste beziehen sich unter mehr oder weniger intensiver

Nutzung technischer Artefakte routiniert aufeinander. Solange es nicht zu einer

Störung kommt, ist es auch nicht erforderlich, zwischen personalen Wesen und

anderen beteiligten Entitäten explizit zu unterscheiden. Da für exzentrische

Wesen aber jede gebildete Ordnung immer wieder fraglich werden kann, kommt

es nahezu unausweichlich zu Krisen, die den Status des Selbstverständlichen in-

frage stellen.Wenn die institutionelle Ordnung durch einen Normbruch fraglich

wird, greifen soziale Reparaturmechanismen. Gewalt ist sozusagen der ulti-

mative Reparaturmodus. Durch sie wird dargestellt, dass an den enttäuschten

normativen Erwartungen unbedingt festzuhalten ist.

Krisen des institutionellen Ablaufs können in zwei idealtypisch unterscheid-

baren Weisen bearbeitet werden: zum einen im Sinne der Stabilisierung des in-

stitutionellenHandlungsablaufs und zumanderen imSinne seiner Veränderung.

Stabilisierung: Wenn Erwartungen enttäuscht werden, laufen zunächst insti-

tutionsimmanente Reparaturmaßnahmen an. Normverletzer:innen werden auf

ihren Fehler aufmerksam gemacht und korrigiert oder sie bitten um Entschuldi-

herzustellen.Das ist verwunderlich,weil KolomaBeck zuden ersten gehörte,die dieBedeutung

des Dritten für die Analyse von Gewaltphänomenen stark gemacht hat (Koloma Beck 2011).
11 Für den Abschnitt 3.1 vgl. insgesamt Lindemann (2017), siehe auch Barth et al. (2021).
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gung bzw.Verständnis und erkennendamit dieGültigkeit der normativenErwar-

tung an. In diesem Fall erfolgt die Darstellung der Gültigkeit einer Norm immer

auch durch die Normverletzer:innen. Die Störung wird eingehegt, sie gefährdet

nicht das Ganze desHandlungszusammenhangs.WennNormverletzer:innen die

Gültigkeit der verletzten Erwartung nicht kommunizieren, müssen die Verletz-

ten oder jemand stellvertretend für sie die Gültigkeit der normativen Erwartung

darstellen. Dies erfolgt, indem in allgemeinverbindlicher Weise symbolisch die-

se Verletzung delegitimiert wird. Wenn die Infragestellung der Norm als beson-

ders intensiv und grundsätzliche erlebt wird, wird Gewalt zum ultimativen Mo-

dus der symbolischen Darstellung der Normgültigkeit. Durch Gewalt wird ange-

zeigt, dass es für die Beteiligten darumgeht, die generelle Gültigkeit vonNormen

in generalisierter Weise aufrecht zu erhalten. Durch Gewalt wird zum Ausdruck

gebracht, dass die Adressat:innen soziale Akteur:innen sind, von denen die Erfül-

lung von Erwartungen antizipiert werden kann bzw. muss, und dass diese auch

im Enttäuschungsfall weiterhin gültig sind.

Wenn man ein modernes, auf den Körper bezogenes Gewaltverständnis vor-

aussetzt, lässt sich mit Bezug auf die Norm ehelicher Treue z.B. folgendes Bei-

spiel konstruieren: Ein Ehemann geht fremd und wird deshalb von seiner Ehe-

frau erschlagen, wodurch sie darstellt, dass sie an der Gültigkeit der Norm ehe-

licher Treue unbedingt festhält. Dies hatte sie zuvor auch im Kreis ihrer Freun-

dinnen besprochen, die sie zu diesem Schritt ermutigt haben, denn sonst wür-

den Ehemänner sich im Weiteren an gar keine Normen mehr halten, wodurch

das Zusammenleben aller Familien dramatisch gefährdet wäre. Zur Darstellung

der Gültigkeit der institutionellen Ordnung war es daher geboten, den Ehemann

zu erschlagen.

Veränderung: Der institutionelle Handlungsablauf kann von einzelnen Betei-

ligten aber auch selbst als Verletzung normativer Erwartungen erlebt werden. In

diesem Fall wird mittels Gewalt nicht die Geltung der den institutionellen Ablauf

tragenden, sondern der diesen widersprechenden Erwartungen dargestellt. Die-

se sind dann in einer generalisierten Weise als normativ gültig anzuerkennen.

Bezogen auf das eben genannte Beispiel könnten etwa Ehemänner ihrerseits Ge-

walt anwenden und die Gruppensitzungen stören, auf denen Frauen beraten,wie

untreue Ehemänner zu bestrafen sind. In diesem Fall würde das Aufrufen unter-

schiedlicherDrittenbezüge zu verschiedenen Interpretationen der Tat führen: le-

gitimer politischer Protest gegen eine rigide Treuenorm versus verantwortungs-

lose und illegitime Gewalt gegen die harmonische Familienordnung.

IndiesemSinnwäreGewalt als einElementdeskommunikativenProzesses zu

verstehen, in dem die Beteiligten die Gültigkeit von Erwartungsstrukturen vor-

einander geltend machen. Auch die Beurteilung der Angemessenheit der ange-

wendeten Gewalt erfordert eine kommunikative De-/Legitimation. Hierbei geht

es zunächst um die Frage, ob der in der Gewalttat erhobene normative Anspruch

selbst gerechtfertigt ist oder nicht.Ob dieser in angemessener Art bzw.mit ange-
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messener Intensität dargestellt wurde, wird imWeiteren verhandelt. So kann et-

wa die rekursiv als gewaltförmig identifizierte Reaktion auf die Verletzung eines

Anspruchs legitimiert, die Gewaltintensität aber als nicht verhältnismäßig kri-

tisiert bzw. delegitimiert werden. Die normativen Erwartungen, deren Geltung

mittels Gewalt beansprucht wird, können einen eher expliziten oder impliziten

Charakter aufweisen und dabei unterschiedliche Reichweiten bzw. Geltungsan-

sprüche umfassen, je nachdem, auf wen (Sozialdimension), auf was (Sachdimen-

sion) und aufwelchen ZeitraumoderwelchenOrt (Zeit- undRaumdimension) sie

sich beziehen. Wenn Gewalt als unmittelbarer Akt und als Erleiden im Rahmen

eines von Erwartungserwartungen strukturierten Geschehens verstanden wird,

enthält bereits das Gewaltgeschehen in allen genanntenHinsichten das Potenzial

zur Kritik, zur Rechtfertigung gegenüber Kritik und damit zur Rationalisierung.

Die Gültigkeit der gewaltförmig zum Ausdruck gebrachten Norm kann eben-

so kritisiert werden, wie die Angemessenheit der gewaltförmigen Normdarstel-

lung.Für das oben genannteBeispiel könnte etwa gelten:DenuntreuenEhemann

zu erschlagen, war angemessen, denn ihn lediglich krankenhausreif zu prügeln,

wäre in Anbetracht seiner wiederholten Fehltritte unangemessenmilde gewesen.

Damit hätte die Ehefrau imKreis ihrer Freundinnen an Ansehen verloren. Für ei-

ne angemessene Darstellung der Normgültigkeit wäre es zu wenig Gewalt gewe-

sen. Damit wird eine wichtige Besonderheit des reflexiven Gewaltverständnisses

deutlich: Gemäß diesem kann man nicht zwischen Gewalt als leiblicher Interak-

tion und ihrer Rationalisierung trennen.DennGewalt wird nicht als ein isolierter

irrationaler Akt verstanden, der an die Stelle von Kommunikation und Rationali-

sierung tritt. Vielmehr enthält die Gewalt selbst das Potenzial zu ihrer Rationali-

sierung. Um Ereignisse als Ausübung von Gewalt identifizieren zu können, ist es

somit erforderlich,dieSinnstrukturderKommunikationdesbeobachtetenFeldes

zu rekonstruieren.Nurausgehenddavon lassen sichEreignisse als einFall vonGe-

waltanwendung beobachten. Für die empirische Forschungheißt das, dass ein je-

weiliges Gewaltverständnis kontextualisiert werden muss.Was Gewalt ist, hängt

immer auch von der Rede bzw. demDiskurs über Gewalt ab (Schlichte 2014).

Zusammenfassend können wir festhalten: Gemäß dem Prinzip der vermit-

telten Unmittelbarkeit gilt, dass leibliche Interaktionen durch Institutionen und

Symbole sowie durch Technik vermittelt sind.Weiterhin besteht immer eine nor-

mative Dimension, in der zwischen dem, was sein soll, und dem, was nicht sein

soll, unterschieden wird. Gewalt findet innerhalb des Normativen statt. Gewalt-

ausübung ereignet sich imRahmenvon institutionalisiertenHandlungsabläufen.

Sie wird gegen leibliche Selbste gerichtet, welche die Erwartungen an ihre insti-

tutionelle Position nicht erfüllen.

Die Gewaltausübenden stellen durch die Gewalthandlung dar, dass an den in-

stitutionalisierten Erwartungen kontrafaktisch festzuhalten ist (Luhmann 1972:

106 ff.).WerGewalt erfährt, erlebt dies entweder als dasErheben eines gerechtfer-

tigten normativen Anspruchs und lässt sich in eine entsprechende institutionelle
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Position drängen, oder als normativ nicht gerechtfertigten Akt, der delegitimiert

werden muss. In Gewaltinteraktionen werden leibliche Selbste zur Übernahme

einer institutionellen Position gedrängt bzw. aus der Anmaßung einer institutio-

nellen Position herausgedrängt. Wenn mittels der Gewalttat ein normativer An-

spruch erhoben wird, heißt dies nicht, dass dieser auch gilt. Eine situationsüber-

greifende Geltung erhält er nur durch den expliziten oder impliziten Bezug auf

die Dritte (Koloma Beck 2011; Lindemann 2017; Reemtsma 2008) bzw. die durch

Dritte legitimierten Ordnungen (s.o.). Um die formale Struktur von Gewalt sozi-

altheoretisch zu erfassen, reicht der Blick auf dyadische Beziehung zwischen Ak-

teur:innen nicht aus. Vielmehr bedarf es immer auch der Bezugnahme auf Dritte

und eine sozialeOrdnung,mit Bezug auf die der Anspruch auf die Legitimität der

Gewalthandlung verhandelt wird. Auf diese Weise wird der Bestand von Institu-

tionen bzw.dieGeltung einer normativenOrdnung bestätigt oder bestritten.Erst

dies ermöglicht die verfahrensmäßige Gestaltung von Gewalt (Lindemann 2017).

3.2 Gewalt, die Grenzen des Sozialen und die Präferenz für

In-Dividualisierung

Dass es einen engen Zusammenhang zwischen Normativität und den Grenzen

des Sozialen gibt, hat bereits Luckmann (1980: 56) deutlich gemacht. Nur perso-

nale Akteur:innen können Gewalt ausüben und erleiden. Nur für diese gilt, dass

sie in einer unmittelbaren leiblichen Interaktion durch Gewalt den Anspruch er-

heben, von Dritten zu bestätigende und damit gültige normative Erwartungen

darzustellen.

Wenn man die Frage, wer gegen wen Gewalt anwenden kann, mit derjeni-

gen nach den Grenzen des Kreises sozialer Akteur:innen verbindet, wird die Ra-

dikalität eines von der sozialen Unentschiedenheitsrelation her gedachten refle-

xiven Gewaltbegriffs deutlich: Der Grundkonsens moderner Gesellschaften, wo-

nachnur lebendeMenschen als gewaltfähigeAkteure gelten können,wird kontin-

gent gesetzt.

Wenn man im Rahmen eines modernen Akteur:innenverständnisses den

Sachverhalt beobachtet, dass ein zufällig herabfallender Ast einen Schädel zer-

trümmert, wäre dies zwar eine Krafteinwirkung, aber es wäre keine Gewalt,

da ein Baum aus dieser Perspektive nicht als ein möglicher Akteur begriffen

würde. Dem herabfallenden Ast kann im Rahmen eines modernen Akteur:in-

nenverständnisses weder unterstellt werden, dass er durch sein Herabfallen die

Enttäuschung normativer Erwartungen zum Ausdruck bringt, noch, dass er die

Bestätigung seines normativen Anspruchs durch Dritte antizipieren würde.

Akte, die als bloße Krafteinwirkung gelten, finden außerhalb des Normativen

statt, während Gewalt sich innerhalb dessen ereignet. Gewalt kann nur von den-

jenigen angewendetwerden,die als Personen gelten,derenHandlungen also nor-
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mativ qualifiziertwerdenkönnen,und sie kannnurgegendiejenigen angewendet

werden, die normative Erwartungen enttäuschen können. Gegen Sachen gibt es

sie also nur, wenn diese eine Beziehung zu personalen Akteur:innen aufweisen

und jene das eigentliche Ziel des Gewaltaktes sind. Der Bereich des Normativen

ist mithin koextensiv mit dem Bereich möglicher Gewaltanwendungen und vice

versa.

Wennwir Gewalt nicht als anthropologisches Kennzeichen begreifen und den

Kreis sozialer Akteure nicht aus einer Beobachter:innenperspektive von vornher-

ein auf ›alle Menschen‹ festlegen, sondern gemäß der sozialen Unentschieden-

heitsrelation davon ausgehen, dass der Kreis personaler Akteur:innen kontingent

ist, kannGewalt in ihrer besonderenBedeutungdafüruntersuchtwerden,wieder

Kreis personaler Akteur:innen in einembeobachteten Feld begrenztwird.Mit der

Anwendung von Gewalt wird für die Beteiligten praktisch gültig dargestellt, wer

eine Person ist. Gewalt ist maximal inklusiv, denn sie stellt dar, dass sich ein per-

sonales Wesen gegen ein anderes personales Wesen richtet. Wer Gewalt anwen-

det und wer Gewalt erleidet, ist ein personalesWesen. In dieser Perspektive wäre

es auch nicht ausgeschlossen, dass es sich beim Fällen eines Baumes um Gewalt-

anwendung gegen den Baum selbst handelt, der dabei als Akteur gilt. Das wäre

empirisch dann der Fall, wenn sich in der Praxis der Beschädigung eines Baumes

Hinweise darauf finden lassen, dass dies einen Racheakt gegen ihn darstellt bzw.

eine Tat, für die Vergeltung durch den Baum bzw. durch die Gruppe der Bäume

zuerwarten ist. Indieser Perspektive istGewalt diejenige symbolischeKommuni-

kation, durch die eindrücklich und für alle Beteiligten unmittelbar einleuchtend

die Grenzen des Kreises sozialer Akteur:innen festgelegt wird bzw.werden kann.

Gewalt ist als integraler Bestandteil eines gesellschaftlichen Zusammenhangs zu

verstehen. Damit wird eindrücklich verdeutlicht: Gewalt kann nicht als ein rein

unmittelbares Phänomen verstanden werden, denn sie beinhaltet immer auch,

dass einVorkommnis vondenBeteiligten alsGewalt identifiziertwird; genaudies

macht ihren sozialen Charakter aus.

DieGrenzenzwischenPersonenundanderenWesenwerdengemäßdemskiz-

zierten Ordnungsverständnis als institutionalisierte Grenzziehungen begriffen.

Mit der Einbeziehung der Perspektive Dritter wird die Objektivierung der Be-

ziehung zwischen leiblichen Selbsten ermöglicht. Die Objektivierung erlaubt die

Identifikation situationsübergreifender Muster und deren Institutionalisierung

im Sinne einer Regel. So kann die Interpretation anderer als personaler Wesen –

und damit die Grenze des personalen Seinskreises – auf Dauer gestellt werden

(Lindemann 2014: 115–126).

Durch solche Objektivierungen wird auch die Präferenz für Individualisie-

rungbzw.Dividualisierung festgelegt.Dies ist auch für die Frage relevant,wie ein

Normbruch konzeptualisiert wird.Wurde dieNormdurch Individuen gebrochen

oder durch dividualisierte Glieder einer Gruppe. Im ersten Fall muss die norm-

darstellende Gewalt gegen ein Individuum gerichtet werden, im zweiten Fall ge-
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gen die Gruppe. Im Rechtssystem demokratischer Staaten dokumentiert sich ei-

ne deutliche institutionelle Präferenz für die Individualisierung. Taten werden

auf Individuen zugerechnet. Ein Beispiel für eine gegenwärtig bestehende Form

einer institutionellen Präferenz für Dividualisierung wäre das Normverständnis

von Straßengangs. Wenn jemand aus der einen Gang in das Territorium der an-

derenGang eindringt, ist eine gewaltsameReaktion gegendie andereGang (nicht

gegen verantwortliche Einzelne) erforderlich, um so den normativen Anspruch

auf das eigene Territorium darzustellen (Papachristos et al. 2013).

Gemäß diesem reflexiven Gewaltbegriff ergibt sich, dass Gewalt nicht als ein

Ereignis isolierbar ist.Vielmehrkannsie immernurmitBezugauf eine institutio-

nelle Ordnung verstanden werden, die zu einer »Verfahrensordnung der Gewalt«

(Lindemann 2017) werden kann.

3.3 Verfahrensordnungen der Gewalt als Fixierung der sozialen

Unentschiedenheitsrelation

Der Ansatzpunkt für die Entwicklung von Verfahrensordnungen der Gewalt ist

ein triadisch strukturiertes Verständnis von Sozialität. Diesem gemäß ist Gewalt

nicht nur ein unmittelbares Ereignis, sondern immer auch eingebunden in kom-

munikativ-symbolische Vermittlungen. Denn erst mit Bezug auf Dritte und auf

die Kommunikation über das Ereignis wird dieses als Gewalt identifizierbar und

damit zueinemEreignis,andemdieGrenzendesSozialenabgelesenwerdenkön-

nen. Zugleich wird damit die Frage beantwortbar, ob die Gewalt legitimwar oder

nicht.

Die im Folgenden beschriebenen Verfahrensordnungen der Gewalt sind als

idealtypische Konstruktionen zu verstehen. Sie dienen als Heuristiken, auf die

sich empirische Forschung in ihrer Durchführung beziehen kann. Solche Verfah-

rensordnungen legen fest,

1. wie der Kreis der legitimen Personen zu begrenzen ist,

2. ob eine institutionelle Präferenz fürDividualisierung bzw. Individualisierung

durchgesetzt wird,

3. wie Gewaltausübung identifiziert werden kann und welches Wissen über

Wirkketten gilt,

4. wie Gewalt legitimiert und wie zwischen legitimer und illegitimer Gewalt un-

terschieden werden kann,

5. welche Erwartungen durchGewalt als legitime normative Erwartungen expli-

ziert werden und daher als das Recht einer Gesellschaft gelten können,

6. wie die Normexplikation bzw. Rechtsdarstellung angemessener Weise erfol-

gen sollte.
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DieThese,die ich im viertenAbschnitt amBeispiel der europäischenEntwicklung

plausibilisierenmöchte, lautet, dass es einen wechselseitig konstitutiven Zusam-

menhang gibt zwischen den Formen gesellschaftlicher Differenzierung und ei-

ner jeweiligen Verfahrensordnung der Gewalt und ihrer Legitimationen. Ich gehe

davon aus, dass die sich dabei ergebende Typik, wie Gewaltordnung und Diffe-

renzierung zusammenhängen, differenziert bzw. verändert oder erweitert wer-

denmuss, wennman nicht-europäische Gesellschaften in den Blick nimmt.Hier

geht esmir nicht umuniverselle Aussagen, sondern darum,die Fruchtbarkeit der

Analyseperspektive aufzuzeigen.AmEndewerde ich zeigen,wieman,ausgehend

von den erreichten Ergebnissen, die Perspektive ausweiten kann, um auch nicht-

europäische bzw. nicht-westliche Vergesellschaftungen in den Blick zu nehmen.

Girard (2002: 36) zufolge haben sich historisch drei Verfahrensordnungen der

Gewalt herausgebildet, die ich um eine vierte ergänze:

1. Die gewalttätige Rechtsdarstellung wird an einemOpfer vollzogen.Hier wird

das Recht direkt gewaltsam dargestellt, wenn auch in fokussierter und inso-

fern in transformierter Weise. Nach bisherigem Kenntnisstand scheint diese

Verfahrensordnung amwenigsten in einem spezifischen Zusammenhangmit

der Form gesellschaftlicher Differenzierung zu stehen.12

2. In der Ordnung des Ausgleichs stehen sich Gruppen gegenüber, die ein-

ander durch Ausgleichs- und Racheverpflichtungen verbunden sind. Die

gewalttätige Darstellung der Normgültigkeit wird oft erschwert und der

Konflikt wird durch befriedende Ausgleichshandlungen gelöst oder in stell-

vertretende Kämpfe verlagert. Diese Ordnung löst das Problem der sozialen

Unentschiedenheitsrelation, indem alle Wesen als personale Wesen gewertet

werden, die in (Familien-)Gruppen leben, und institutionalisiert dabei eine

Präferenz für dividualisierende Vergesellschaftung. Die Gruppen stehen

als gleiche nebeneinander, was der Struktur segmentärer Differenzierung

entspricht.

3. Die Darstellung der Gültigkeit normativer Erwartungen wird stellvertretend

durch ein Gericht vollzogen, das den Schuldigen bestraft. Diese Ordnung be-

darf einer überlegenen Zentralgewalt, die die (familiären) Gruppensolidaritä-

ten bricht. Auf dieser Grundlage wird das Gerichtsverfahren zur Bedingung

der gewalttätigenDarstellung des Rechts, etwa durch die öffentlicheHinrich-

tung bzw. die öffentliche Tortur (Foucault 1979: Kap. 1; Girard 2002: 36). Im

Rahmen dieser Ordnung wurden in Europa erste Formen von individueller

Freiheit institutionalisiert, basierend auf der Legitimationstheorie des Chris-

tentums.Damitwird im sich neu entwickelndenStrafrecht das Schuldprinzip

im eigentlichen Sinn etabliert (Achter 1951). Je nach–gewaltsamdurchgesetz-

12 Auch imRahmenderOrdnung der rechtsstaatlich gebundenGewalt und horizontaler Differen-

zierung kann die Ordnung der Opferung weiterhin aktiviert werden (Lindemann 2020: 32 ff.).
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ter –Auslegung der christlichen Freiheit werden zwei parallele aber aufeinan-

der bezogeneDifferenzierungsformenmöglich: eine hierarchisch stratifizier-

te Differenzierung mit Formen der Arbeitsteilung im Handwerk (in einigen

Städten) sowie die Ausdifferenzierung eines überregionalen geldvermittelten

Handels.

4. Eine Verfahrensordnung der Gewalt, die Girard nicht mehr in den Blick be-

kommt, ist diejenige, die auf der dritten Form aufbaut. Sie basiert auf einer

staatlichen Zentralgewalt und kennzeichnet die Ordnung rechtsstaatlich ge-

bundener Gewalt. In diesem Fall wird auch die Darstellung des Rechts durch

die Zentralgewalt nicht mehr gewaltsam vollzogen. Die rechtsdarstellenden

Verfahren werden gewaltlos (Lindemann 2018: 178; Luhmann 1972: Kap. II.7).

DieGewaltanwendung (EinsperrungoderTötung)wirddemöffentlichenBlick

entzogen.Diese Ordnung ist auf eine neue Legitimationstheorie bezogen: die

Menschenrechte, in deren Zentrum die Institutionen von Freiheit, Gleichheit

und Eigentum stehen. Diese Verfahrensordnung der Gewalt steht in einem

wechselseitigen Bedingungsverhältnis mit der horizontalen Differenzierung

der Vergesellschaftung, die durch die Institutionen Freiheit/Würde und Ei-

gentum/Kreditgeld getragen wird.

Diese Verfahrensordnungen der Gewalt sind als Institutionalisierungen zu

verstehen, die reflexiv an die symbolische Generalisierung legitimer Gewalt

anschließen und in einem wechselseitigen Bedingungsverhältnis mit der Form

gesellschaftlicherDifferenzierung stehen.Hierbei handelt es sich um Idealtypen,

nicht um eine abschließende Liste. Es ist also wahrscheinlich, dass sie aufgrund

materialer Forschungen ergänzt und differenziert werdenmuss.

Mit der Theorie der Verfahrensordnung der Gewalt liegt ein neues und

realistisches Verständnis des Verhältnisses von Gewalt und gesellschaftlicher

Differenzierung vor. Gewalt ist als Reaktion auf die stets mögliche Fraglichkeit

von Ordnungen zu verstehen. Im Zusammenleben personaler Akteure kommt es

immer wieder dazu, dass normative Erwartungen enttäuscht werden, weshalb

es erforderlich wird, deren Gültigkeit in symbolisch generalisierterWeise darzu-

stellen.Es ist die Aufrechterhaltung oder die AnfechtungnormativerOrdnungen,

die Gewalt erfordert. Die aus einer Ordnung entspringenden normativen Ver-

pflichtungen führen dazu, dass Gesellschaften an der gewaltsamen Darstellung

ihrer Normen, d.h. ihres Rechts, zugrunde gehen können. Girard beschreibt

dies eindrücklich mit Bezug auf die Verpflichtungen zur Blutrache (Girard 2002:

27 ff.), durch die sich Gesellschaften zugrunde richten können. Nicht die ord-

nungslose Gewalt,13 sondern die verfahrensmäßige Gestaltung der durch eine

13 FürHobbes stand der Übergang von einem gewaltsamenNaturzustand in einen durch die Zen-

tralgewalt, den Leviathan, ermöglichten Gesellschaftszustand im Mittelpunkt (Hobbes 1984).

Seiner Konstruktion zufolge ist der Mensch ein je individuelles Wesen, das auf seinen eigenen
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gegebene Ordnung geforderten Gewalt ist das Problem, welches Gesellschaften

lösen müssen, um ihren dauerhaften Bestand zu ermöglichen. Gewalt muss

verfahrensmäßig so gestaltet werden, dass die Aufrechterhaltung der Ordnung

durch die gewaltsame Darstellung der Normgeltung mit dem Fortbestand der

Gesellschaft vereinbar wird. Gewalt ist ein Modus der Vergesellschaftung, der

Ordnungen stabilisiert und zugleich das Potenzial hat, Vergesellschaftung zu

zerstören. Damit erweitert sich das Bezugsproblem. Es geht einerseits um die

Lösung des Problems der sozialen Unentschiedenheitsrelation und andererseits

darum, wie die Stützung einer Ordnung durch Gewalt auf Dauer gestellt werden

kann, ohne dass die Gewalt in eine Selbstzerstörung von Vergesellschaftung

führt.

4. Gesellschaftliche Differenzierung und die

Verfahrensordnungen der Gewalt

Wie bereits erwähnt, bietet Elias’ Analyse des europäischen Zivilisationsprozes-

ses bislang den vielversprechendsten Ansatz, um den Zusammenhang zwischen

Gewaltordnung und gesellschaftlicher Differenzierung zu untersuchen. Aller-

dings motivieren die neueren Einsichten der Gewaltsoziologie dazu, diesen

Zusammenhang auf eine andere Weise zu rekonstruieren. Um die Fruchtbarkeit

dieser Neuerung darzustellen, werde ich im Folgenden eine alternative Interpre-

tation der Abläufe vorstellen, die Elias als Prozess der Zivilisation beschrieben

hatte. Hierzu sind drei Verfahrensordnungen der Gewalt relevant: die Ordnung

des Ausgleichs sowie diejenige des Gerichtswesens und die Verfahrensordnung

der rechtsstaatlich gebunden Gewalt.

4.1 Verfahrensordnung des Ausgleichs und die segmentäre

Differenzierung

Im Rahmen der Verfahrensordnung des Ausgleichs sind Gesellschaften in

(Groß-)Familiengruppen gegliedert, die einander durch Tausch-, Ausgleichs-

und Rachebeziehungen verbunden sind. Die soziale Unentschiedenheitsrelation

Vorteil aus ist. Vertrauensbildung ist unter diesen Umständen nicht möglich, weil jeder immer

erwartet, dass der andere nur auf seinen Vorteil aus ist, weswegen man seinen Tricks und Fin-

ten immer zuvorkommenmuss.Dies begünstigt einen Zustand der Gewalt zwischen denMen-

schen.HobbesGeschichte ist allerdings eher einMythos und keine Erzählung über einen realen

geschichtlichen Ablauf.DieTheorie der Verfahrensordnungen der Gewalt löst dieseMythologie

ab, denn sie zeigt, dass die Etablierung von Staaten nicht auf einen Kampf aller gegen alle folgt,

sondern lediglich eine bereits bestehende Gewaltordnung ablöst.
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wird in diesemRahmen durch eine institutionelle Präferenz für Dividualisierung

fixiert, d.h., es steht im Vordergrund, dass die Beteiligten sich als Glieder von

Familiengruppen verstehen. In vielen Fällen geht dies mit einer Erweiterung des

Kreises möglicher personaler Akteure über den Kreis der Menschen einher. Alle

Wesen, die in gewaltfähigen Familiengruppen existieren, gelten als personale

Wesen. Dazu können auch Bäume oder Tiere gehören. Dies entspricht dem, was

in der soziologischen Differenzierungstheorie als segmentäre Differenzierung

beschrieben wird.

In seiner Studie zur »Geburt der Strafe« untersucht Achter (1951),wie dieOrd-

nung des Ausgleichs zunehmend durch die Ordnung des Gerichtswesens überla-

gert wird, von der ausgehend sich die Ordnung der rechtsstaatlich gebundenen

Gewalt entwickelt hat. Achter beschreibt zunächst die Ordnung des Frühmittel-

alters, diemehr oderweniger derOrdnung des Ausgleichs entsprach.Dabei stan-

den sich gewaltfähige Gruppen gegenüber, die einander in Austausch- und Ra-

chebeziehungen verbundenwaren. In diese Beziehungenwaren regelmäßig auch

Tiere oder Pflanzen sowie die verstorbenen Ahnen eingebunden, wobei Letztere

die Funktion legitimierender Dritter ausfüllten. Im Rahmen dieser Ordnung gab

es eine starke institutionelle Präferenz für dividualisierende Formen der Verge-

sellschaftung.Es agieren nicht einzelne individuell verantwortliche Akteure, son-

dern leibliche Operatoren von Gruppenbeziehungen, deren Aktivitäten als Taten

der Gruppe gewertet werden (Grönbech 1997).

Ein zentrales Element des Rechtsverständnisses war der Schaden sowie die

Notwendigkeit, einen solchen auszugleichen.EinSchadenbezog sich auf dasVer-

hältnis der Familiengruppen zueinander. Es ging um den Schaden, den ein Glied

der einen Gruppe der anderen Gruppe zugefügt hat. Mit diesem Schaden geriet

die Welt in ein Ungleichgewicht, das ausgeglichen werden musste. Es ging nicht

darum,dass ein Täter und einGeschädigter individuell identifiziert werden, son-

dern ausschließlich um den Ausgleich zwischen den Gruppen. Eine ethische Be-

wertung der Tat fand nicht statt (vgl. hierzu insgesamt Achter 1951: 15 ff.). Wenn

ein Schaden entstanden war, führte dies zu Konflikten zwischen den Familien-

gruppen, und es war Aufgabe der Geschädigten, den Anspruch auf Ausgleich gel-

tend zumachen. Ihnen kam ein Recht auf Rache zu.Daraus konnten sich langan-

haltende generationenübergreifende blutige Fehden entwickeln. Um dies zu ver-

hindern bzw. um solche Fehden zu beenden, wurden spezifische Drittenpositio-

nen institutionalisiert, die nicht-gewalttätige Formen vonWechselseitigkeit,Ver-

mittlung und Schlichtung zwischen den Parteien ermöglichten (Kroeschell 1999:

39 ff.). Als Dritter in diesem Sinn konnte auch der christliche Gott auftreten, der

einen Konflikt durch ein Gottesurteil entschied (Angenendt 1997: 116 f.).

VonbesondererBedeutungwaren ›Bußkataloge‹,die auflisteten,welcherAus-

gleich für welchen Schaden zu leisten war.Dadurch konnte das Gleichgewicht im

Verhältnis der Familien zueinander wieder hergestellt werden. Wenn die Buße

nicht geleistet oder als nicht angemessen erlebt wurde, war es legitim, Rache zu
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nehmen. Zu den jeweiligen Familiengruppen gehörten sowohl Freie als auch Un-

freie. Bei Letzteren wurde nicht mehr unterschieden zwischen Kühen, mensch-

lichen Knechten und Mägden, Hühnern, Hunden oder Schweinen (Lindemann

2001,mit weiterführender Literatur).

Wie Gurejewitch (1972) zeigt, lassen sich im europäischen Frühmittelalter, al-

so bis etwa 1100 noch Formen dividualisierender Vergesellschaftung nachweisen,

wie sie zuvor Grönbech (1997) für germanische Stämme beschrieben hatte. In ei-

ner solchen Ordnung zählen diejenigen in den personalen Seinskreis, die als be-

seelteWesenzugewaltfähigenFamiliengruppengehören,diemit anderen inAus-

tausch- und Rachebeziehungen geraten konnten. SowohlMenschen als auch Tie-

re, Pflanzen und andereWesen lebten derart in Familiengruppen (Grönbech 1997:

285 ff.). Wer nicht in solche Seelen- bzw. Gruppenzusammenhänge eingeordnet

war, zählte nicht als Person im Vollsinn.

Dies führte zu einemGewaltverständnis,das sich vonunseremheutigendeut-

lich unterscheidet. Die Familiengruppen der Menschen und diejenigen von an-

deren Wesen wie Bäumen oder Tieren konnten im Rahmen dieser Ordnung zu

einem Opfer illegitimer Gewalt werden, das zur Rache herausfordert. Dies führ-

te zu einem für uns Heutige fremdartig anmutenden Resultat. Es wäre etwa ein

Fall von Rache provozierender Gewaltanwendung gegen beseelte Wesen, Wälder

zu roden und in Ackerland umzuwandeln (Duby 1981: 57). Das germanische See-

lenverständnis stellte eine familiale, auf die Gruppenseele bezogene Ordnung in

den Mittelpunkt, in der dem Menschen keine normative Ausnahmestellung zu-

kam (Grönbech 1997: 285 ff.). Der Übergang zum christlichen Seelenverständnis

musste mühsam durchgesetzt werden (Duby 1981: 57 f.), er entsprach einem ers-

tenSchritt hinzurEntseelungunddamit auchzurEntpersonalisierungderNatur,

was ein anderes Gewaltverständnis ermöglichte.

Im Rahmen der Ordnung des Ausgleichs bildet die Ehre und das Heil der Fa-

milie das Gut, das durch Gewalt angegriffen und zu dessen Schutz Gewalt legi-

tim ist. Das Heil der Familie kann man am besten übersetzen mit allgemeinem

Wohlergehen in spiritueller und materieller Hinsicht. Es zeigt sich darin, dass

das Leben gelingt. Dies schließt Erfolg beim Fischfang, bei der Jagd, beim Acker-

bau ebenso ein, wie die Aufrechterhaltung der Ehre gegen Beschimpfungen, er-

folgreiche Rachezüge und die Erhaltung einer guten Beziehung zu den Vorfahren

(Grönbech 1997: 135 ff., 236 ff.). Damit das Heil der Gruppe aufrechterhalten wer-

den kann, müssen die Glieder der Gruppe und ihre Körper unversehrt sein, und

es darf ihre Ehre nicht durch ›Schelte‹ verletzt werden. Schelte meint eine Rede,

die die Familienehre und damit die Lebensmöglichkeiten einer Familie auf das

Schwerste verletzt. Sie gehört insgesamt zu den schweren Formen des Schadens,

die in jedemFall eineBuße erforderte (Grimm1828: Eintrag: Schelte), oder es legi-

timierten, Rache zu nehmen, d.h., ein Glied der Familie des Täters zu erschlagen

(Grönbech 1997: 41, 87). Im Rahmen einer solchen Verfahrensordnung der Gewalt

kann sich kaum eine andere als eine segmentäre Differenzierung ausbilden.
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4.2 Verfahrensordnung des Gerichtswesens und die Ordnung der

Stratifizierung – unterminiert von der Auslegung christlicher Freiheit

Die Verfahrensordnung des Gerichtswesens basiert auf einer überlegenen Zen-

tralgewalt, die sich auf die Legitimationstheorie des Christentums stützt. Die

soziale Unentschiedenheitsrelation wird durch eine Hierarchie der Wesen fi-

xiert, die keine grundsätzliche Grenze zwischen personalen und anderen Wesen

zieht. Lüdtke (2015) bezeichnet diese Ordnung als eine, die ohne feste Grenzen

auskommt. Vielmehr müssen in Zweifelsfällen kirchliche Gerichte oder andere

autoritativ Befugte darüber entscheiden, wem personale Handlungsfähigkeit

zukommt und wem nicht (Lindemann 2009: Kap. 3). Im Mittelpunkt stand

bei diesen Fragen die Auslegung christlicher Freiheit. Diese war militärisch

umkämpft. Insgesamt ermöglicht sie zwei aufeinander bezogene Differenzie-

rungsformen: eine hierarchisch stratifizierte Differenzierung, in die auch Tiere

zwischenzeitlich einbezogen worden waren (Lindemann 2009: Kap. 3), und eine

fast modern anmutende Differenzierung im Sinne der Teilung gesellschaftlicher

Arbeit in unterschiedliche Handwerke und überregionalen Handel.

Mit der Durchsetzung einer ausreichend starken Zentralgewalt entwickelt

sich im 12. und 13. Jahrhundert in den Gebieten des ehemaligen Fränkischen

Reiches in West- und Mitteleuropa als weitere Verfahrensordnung der Gewalt

das Gerichtswesen. Dieser Prozess wurde pointiert von Achter (1951) heraus-

gearbeitet.14 Die einsetzende Zentralisierung ermöglichte ›Friedenssicherung‹

zwischen denmenschlichen Familiengruppen durch dieMacht des Zentralherrn,

d.h. durch seine realistische Drohung mit überlegener Gewalt. Gestützt auf sein

Gewaltpotenzial kann der Zentralherr selbst Recht setzen und dessen Durch-

setzung garantieren. Die Rechtsprechung wird einem Gericht übertragen, das

die Befugnis hat, den rechtlichen Sachverhalt festzustellen, den Schuldigen zu

identifizieren, ihn als Subjekt verantwortlich zumachen und zu bestrafen (Achter

1951; Lindemann 2018: 75 ff.). Die Gültigkeit des Rechts wird gewaltsam darge-

stellt, und zwar in einem öffentlichen, vor Dritten stattfindenden Gewaltakt, den

Foucault als »Fest der Martern« (Foucault 1979: 44) bezeichnet hat.

Wenn man die Unterschiede zur Ordnung des Ausgleichs genauer in den

Blick nimmt, zeigen sich die qualitativen Unterschiede im Gewaltverständnis.

Von zentraler Bedeutung war die Auflösung der Familiensolidarität. Der Richter

beanspruchte die materielle Rechtswahrheit zu erkennen. Er identifizierte einen

14 In der Geschichtswissenschaft ist es umstritten, ob bzw. wie unilinear dieser Prozess verläuft.

Wahrscheinlich ist davon auszugehen, dass sich seit der Etablierung des fränkischen König-

tums im Merowingerreich, also spätestens im 8. Jahrhundert erste Formen einer Zentralge-

walt entwickeln, die sich allerdings nur schwer gegen die familienbestimmteOrdnung des Aus-

gleichs durchsetzen kann.Dies gilt selbst für Karl denGroßen, unter demdie Etablierung einer

Zentralgewalt im Fränkischen Reich einen Höhepunkt erlebte (Haase 2006: 241 ff.).

105



individuellen Schuldigen, der aus einem bösen Willen heraus gehandelt hatte

und entsprechend dem Urteil bestraft werden musste. Es ging nicht um einen

Ausgleich zwischen Familiengruppen, sondern um individuelle Täter, die aus

ihrem Familienzusammenhang isoliert und als Verantwortliche identifiziert

wurden. Damit wurde die zuvor unbedingt geltende Familiensolidarität aus-

gehebelt. Bäume fielen dabei aus dem Kreis des Sozialen heraus. Eine Rodung

provozierte keine Rachemehr (s.o.). Für eine Zeit lang scheint es allerdings frag-

lich gewesen zu sein, welche der unfreien Entitäten (etwa Kühe, Mägde, Hunde,

Knechte, Hühner) als Akteur:innenmit einem freienWillen zu behandeln waren,

die schuldhaft, d.h. aus einem bösen Willen heraus eine Tat begehen konnten

(Lindemann 2009: Kap. 3).

Den Fokus auf den Schutz der individuellen Seele zu richten,war auch die Be-

dingung für deren Bedrohung durch den Teufel, der Formen von Gewalt ausübte,

die sich nicht primär gegen den Körper, sondern gegen die Seele richteten, wo-

vor diese unbedingt zu bewahrenwar.Hieraus ergab sich,dass Verbindungenmit

dem Teufel möglich waren, und die Notwendigkeit, diesen gewaltsam entgegen-

zutreten (Behringer 1997, 2001; Neumann 2007).

Die neue Ordnung musste gewaltsam durchgesetzt werden und funktionier-

te nur so lange, wie die Gewaltfähigkeit des Zentralherren ausreichte, auch die

großen und mächtigen Familien innerhalb seines Territoriums ausreichend ein-

zuschüchtern. Dass es um die Erkenntnis der materiellen Rechtswahrheit ging,

führte zu zwei miteinander zusammenhängenden grundlegenden Veränderun-

gen des Rechts: Aus Eidhelfern wurden Zeugen. Und da der Täter etwa in Fällen

von Totschlag oder Mord oft der einzige Zeuge war, kam es zur Einführung der

Folter als Mittel derWahrheitsfindung.

Im alten Verfahren wurden der Kläger und der Beklagte durch Eidhelfer un-

terstützt. Bei diesen handelte es sich umAngehörige der größeren Familiengrup-

pe, der Sippe. Die Eidhelfer bezeugten, dass der Eid der Betreffenden rein war,

d.h.,dass es sichumvertrauenswürdigeMännerhandelte (Planitz/Eckhardt 1971:

63 f.).Mit der ethisch orientierten Feststellung individueller Schuldwurde die Fa-

miliensolidarität außer Kraft gesetzt und die Institution der Eidhelfer durch die

Institutionalisierung der Zeugenschaft im heutigen Sinne ersetzt. Der Eidhelfer

leistete, gebunden durch die Familiensolidarität, einen Eid für die eigene Partei,

der Zeuge sollte sagen, was er gesehen hat (Ebel 1966: 246).

Diese Veränderung führte dann zu Schwierigkeiten, wenn es außer dem Tä-

ter keine weiteren Zeugen gab. Unter diesen Umständen kam es auf das Zeugnis

des Beklagten an. Dieses Problem wurde durch die Einführung der Folter gelöst.

Sie war zunächst im Rahmen des Kampfes gegen die Ketzer im Kirchenrecht ver-

ankert worden und wurde im 13. Jahrhundert zu einem anerkannten Mittel der

Wahrheitsfindung im säkularen Strafprozess. Fried (1985) rekonstruiert, inwie-

fern die Folter alsMittel derWahrheitsfindung dienen konnte.Er analysiert dabei

die Bedeutung der Lehre von der Willensfreiheit, die auf Thomas von Aquin zu-
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rückgeht.Danachwar die Seele das höhere Sein imVerhältnis zumKörper.Dadas

niedere Sein, der Körper, das höhere Sein, die Seele, nicht zwingen könnte, wür-

de der Zugriff auf den Körper, das niedere Sein, keinen direkten Zwang auf das

höhere Sein ausüben. Folglich würde durch die Folter, die sich auf den Zugriff auf

den Körper beschränkte, kein direkt wirkender Zwang auf die Seele ausgeübt, die

den freien Willen verbürgte (Fried 1985: 418 ff.). Auch ein mithilfe der Folter zu-

stande gekommenes Geständnis galt als freiwillige Aussage. Die Folter war nicht

als Gewalt zu verstehen, die ein willkürliches Geständnis erpresste, sondern als

ein Zwang, der den Beklagten in einen Zustand brachte, in dem der Widerstand

gegen dieWahrheit geschwächt wurde.

Das Zusammenspiel zwischen der Durchsetzung größerer Territorialherr-

schaften und der Durchsetzung des Christentums ist ein wichtiger Punkt, den

Elias in seiner Bedeutung unterschätzt. Das Christentum delegitimierte die fa-

miliale Ordnung, indem es die individuelle Seele zentral stellte. Die Praxis, durch

die dies durchgesetzt wurde, war die im 13. Jahrhundert verbindlich gemachte

Kindstaufe. Durch diese erhielt das Kind einen allgemeinen Rechtsstatus unab-

hängig von seiner Familie.Erst durchdie Taufe erhielt es einenNamenundwurde

erbfähig. Legitimiert wurde dieser Status durch das unmittelbare Verhältnis zu

Gott, das durch die Taufe gestiftet wurde. Diesen Anspruch musste ein Pfarrer

vor Ort gegen das ältere Familienverständnis durchsetzen. Dies wiederum be-

durfte der Unterstützung durch die jeweiligen Territorialherren, die ihrerseits

im Interesse der eigenen Machtsicherung ein Interesse an der Delegitimation

der Macht der Familien über ihre Glieder hatte. Mit der Taufe wurde die Macht

der Familie in einer entscheidendenWeise geschwächt. ImRahmen der Ordnung

des Ausgleichs war es Sache der Familiengruppe, darüber zu entscheiden, ob ein

Neugeborenes aufgenommen wird. Mit der verbindlichen Kindstaufe erfolgte

die Aufnahme in die Gemeinschaft durch die Kirche (Lindemann 2018: 85 ff.).

Die neue Verfahrensordnung der Gewalt ermöglichte andere Formen der ge-

sellschaftlichenDifferenzierungunddesWirtschaftens. In demMaße, in demdie

Bedeutung der Familiengruppe durch eine übergeordnete territoriale Gewalt ge-

ringer wurde, veränderten sich auch die Siedlungsformen. Im Rahmen der Ord-

nung des Ausgleichs bildete das von einer Familiengruppe bewohnte Gehöft die

primäre Siedlungsform. Im Übergang zur Ordnung des Gerichtswesens gewan-

nenDörfer und Städte als Siedlungsform anBedeutung.Vor allem in den Städten

bildeten sich eigene Rechtsformen aus, die sich an den Erfordernissen des Han-

dels orientierten (Bader/Dilcher 1999: Abschnitt D).

Für die Ausbildung von Territorialherrschaften und die besondere Position

der freien Städte war vor allem die Differenzierung des christlichen Freiheitsver-

ständnisses relevant,die auch fürdasGewaltverständnis vonzentralerBedeutung

war.Man könnte sie als Differenz von strafrechtlich relevanter Seelenfreiheit und

allgemeinrechtlich relevanter Leibfreiheit bezeichnen. Diese Differenzierung er-

möglichte es, den freienWillen der christlichen Seelen,mit der Bindung des Lei-
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bes an den Boden und die Dienste für den jeweiligen Herrn zu vereinbaren. Es

gabdurchaus Interpretationender christlichenFreiheit,die auchdie Leibfreiheit,

d.h. die Freiheit von der Leibeigenschaft forderten (Blickle 2003: 90–97). Auf die-

se Auffassung bezogen sich alle Widerstände und Aufstände gegen die Institu-

tionalisierung der Leibeigenschaft. Diese mussten wiederholt niedergeschlagen

werden. Erst nach der Niederschlagung der großen Bauernaufstände in der ers-

ten Hälfte des 16. Jahrhunderts verlor der Anspruch, dass die christliche Freiheit

auch die Freiheit des Leibes (also freie Arbeit, Ehefreiheit, Freiheit zu vererben

und Freizügigkeit) umfassen sollte, an Bedeutung. Die freien Städte bildeten da-

bei eineAusnahme.IndiesenwurdendiebeidenFreiheitennicht getrennt,wasal-

lerdings gegen die Ansprüche der Territorialherren gewaltsamdurchgesetzt wer-

denmusste (Blickle 2003: 52 ff.).Orientiert andenErfordernissendesHandels bil-

deten sich in den Städten erste Formen einer privatenRechtssubjektivität heraus,

die einen Tausch zwischen gleichen Marktsubjekten ermöglichte (Bader/Dilcher

1999: 658) und es in einigen Städten auch erlaubte, Boden als freiverkäufliches Ei-

gentum zu behandeln (Bader/Dilcher 1999: 659 ff.). Für die breiteMasse der länd-

lichenBevölkerungblieballerdingsbis zum18. Jahrhundertdiegewaltsamdurch-

gesetzte politische Deutung verbindlich, wonach christliche Freiheit und Leibei-

genschaft keinenWiderspruch bilden.

Ökonomisch und für die sich entwickelnden Formen des Handels war weiter-

hin bedeutsam, dass die Territorialherren Münzen prägen ließen, die für Abga-

ben an den Zentralherren bzw. die Kirche zu verwenden waren (Ingham 2004:

111 ff.; Lindemann2018: 222 ff.).Dies erleichterte zugleich die Tauschvorgänge auf

den lokalenMärkten, auf denen der einfacheWarentausch zunehmend durch ei-

nen geldvermittelten Tausch abgelöst wurde, was eine Verschränkung von loka-

lemHandel und Fernhandel ermöglichte, wodurch sich eine weitere Ausdifferen-

zierungderArbeitsteilung entwickeln konnte.Damit entwickelte sich imRahmen

der ständischenDifferenzierung (Geistliche,Kriegeradel undBauern) (Duby 1981:

168 ff.) vor allem inStädten einemodifizierteVerfahrensordnungderGewalt.Die-

se ermöglichte eine anders gelagerte gesellschaftliche Differenzierung, nämlich

ein stärker arbeitsteiliges Handwerk. Zudem fand eine Integration von regiona-

lem und überregionalem Handel auf Märkten statt, auf denen ein geldvermittel-

ter Tausch institutionalisiert wurde.

Die Zeit des Gerichtswesens umfasste also mutmaßlich heterogene Gewalt-

verständnisse, denn Formen legitimer Leibeigenschaft koexistiertenmit Städten,

in denen die Bürger:innen eine integrierte Leib- und Seelenfreiheit genossen,

wobei die Folter auch in den Städten angewendet wurde. In dieser Hinsicht

galt wie auf dem Land, dass der Zugriff auf den Körper die Seelenfreiheit nicht

zwingen konnte. Den heterogenen Gewaltordnungen entsprachen heterogene

Differenzierungsformen, die aber immer noch unter dem Dach der christlichen

Legitimation Platz hatten.
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4.3 Verfahrensordnung der rechtsstaatlich gebundenen Gewalt und

horizontale Differenzierung

Die Verfahrensordnung der rechtsstaatlich gebundenen Zentralgewalt beinhal-

tet andere institutionelle Mechanismen, um die soziale Unentschiedenheitsrela-

tion zu fixieren. In diesem Rahmen wird der antifamiliale Impetus der Ordnung

desGerichtswesens verstärkt.Dieüberlegene staatlicheZentralgewalt ermöglicht

Individualisierung gegen die Familie und institutionalisiert zugleich eine für die

staatliche Zentralgewalt geltende Stoppregel: die Grundrechte. In deren Zentrum

steht das Versprechen, dass die Individuen darauf vertrauen können sollen, in

Freiheit und Würde zusammenzuleben. Anders gesagt, die leiblichen Beteilig-

ten werden zu Operatoren eines körperbezogenen Individualismus. Das Schutz-

gut ist der mit einem freienWillen ausgestattete menschliche Körper, legitimiert

durchdieTheorie derGrund-undMenschenrechte.DieseVerfahrensordnungder

Gewalt steht in einem wechselseitigen Bedingungsverhältnis mit der Ordnung

horizontaler Differenzierung. Für deren Analyse fokussiere ich mich hier auf die

Institutionen Freiheit, Würde und Eigentum, d.h. auf das Verhältnis von Staat/

Politik und Wirtschaft. Für die genannten Institutionen zeigt sich, dass sie in

einem Spannungsfeld von nationalstaatlichen und globalen Orientierungen ste-

hen.

Die Verfahrensordnung der rechtsstaatlich gebundenenGewalt ist durch eine

weitere qualitative Veränderung des Gewaltverständnisses gekennzeichnet: Das

Schutzgut ist der freie Wille, der in einem individuellen Körper verortet wird.

Das heißt, der freieWille wird nicht mehr durch die individuelle Seele und deren

Transzendenzbezug auf Gott gesichert.Wenn die Seele und damit der freieWille

im Körper steckt, wird die Folter sofort zu einem Problem. Die Folter kann kein

Mittel der Wahrheitsfindung mehr sein, wenn die Tortur des Körpers den freien

Willen selbst zwingt (Lindemann 2018: 101 ff.; vgl. hierzu insgesamt Schmöckel

2000). Dies galt analog für die Abschaffung der Leibeigenschaft. Der freie Wil-

le der christlichen Seelen konnte – wie gesagt – mit der Bindung des Leibes an

den Boden und die Dienste für den jeweiligen Herrn vereinbart werden. Für den

verkörperten freien Willen konnte das nicht mehr gelten. Die ehedem legitimen

Bindungen und Dienstbarkeiten, die gegen die Bauern durchgesetzt wurden, er-

scheinen nun als illegitime Gewalt. Das veränderte Gewaltverständnis führte zu

einer intensiven Kritik an den Verhältnissen der Leibeigenschaft, die imZuge des

Übergangs zur horizontalenDifferenzierung zu einemnegativen Leitbegriffwur-

den (Blickle 2003: 154).

Insgesamt zeichnet sich die moderne Verfahrensordnung der Gewalt und

die mit ihr ermöglichte Form gesellschaftlicher Differenzierung durch folgende

Merkmale aus: Es gibt erstens ein staatliches Gewaltmonopol, d.h., alle gebore-

nenMenschen sind der Gewalt des Staates unterworfen, zweitens bindet sich die

staatliche Gewalt an Gesetze und begrenzt sich damit drittens in ihrem Zugriff
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auf die Bürger,weshalb auch dieDarstellung des Rechts ohneGewalt in legitimen

Verfahren erfolgt und die Bürger viertens dem Staat als potenziell aufrühreri-

sche politische Subjekte gegenüberstehen und fünftens freigesetzt sind, sich als

Menschen in beliebigen Handlungs- und Kommunikationszusammenhängen

zu vergesellschaften, was vielfältige kontingente Differenzierungsmöglichkeiten

eröffnet.

Um den Zusammenhang zwischen Differenzierungsordnung und Verfah-

rensordnung der Gewalt zu begreifen, sind drei Institutionen von besonderer

Bedeutung: Freiheit, Würde und Eigentum. Diese sollen den Zugriff der über-

legenen Zentralgewalt auf die Bürger:innen begrenzen und ermöglichen damit

die besondere Form gesellschaftlicher Differenzierung. Damit stelle ich für die

Zwecke dieses Aufsatzes das Verhältnis zwischen Politik und Recht auf der ei-

nen Seite und Wirtschaft auf der anderen zentral und vernachlässige etwa die

Institutionalisierung der Wissenschaft, die ebenfalls nicht möglich ist, ohne

die Etablierung einer überlegenen, aber durch die Stoppregel der Grundrechte

begrenzten staatlichen Zentralgewalt (Lindemann 2018: 258 ff., 2020: 80 f.).

Die Institutionalisierung der Freiheit besagt, dass Menschen das Recht auf

Meinungs- und Gewissensfreiheit haben und damit auch subjektive öffentliche

Rechte in Anspruch nehmen können (Jellinek 1919). Freiheit beinhaltet, wie Blick-

le gezeigt hat, weiterhin und direkt gegen die Institution der Leibeigenschaft ge-

richtet, das Recht auf freie Arbeit (Berufsfreiheit), auf freie Wahl des:der Ehe-

partner:in und auf freie Wahl des Aufenthaltsortes. Die Institutionalisierung der

Würdebeinhaltet eine allgemeinenormativeVorgabe,dassMenschenvonkeinem

Handlungs- oder Gruppenzusammenhang vollständig vereinnahmt werden sol-

len.Durkheimhatte hier sowohl die Vereinnahmungdurch gesellschaftliche Sub-

gruppen als auch diejenige durch den Staat im Auge, während Luhmann sich auf

den Schutz vor der Totalpolitisierung beschränkt. Die Institutionalisierung von

Eigentum,genauer der Trennung von rechtlichemEigentumsanspruchundprak-

tischen Besitzrechten (Lindemann 2018: 204 ff.; Paul 2012: 162 ff.), sichert diema-

teriellen Lebensgrundlagen der Individuen vor einemwillkürlichen Zugriff durch

den Staat und ermöglicht eine neue Form des Geldes, das kapitalistische Kredit-

geld, welches eine Grundlage der Ausdifferenzierung der Wirtschaft als kapita-

listische Eigentumswirtschaft bildet (Heinsohn/Steiger 2009:D.DasKapitel vom

Geld; Ingham 2004: 112 ff.; Lindemann 2018: 218 ff.; Paul 2012: 231 ff.).15

15 Paul argumentiert, dass die moderne Gesellschaft als Geldwirtschaft charakterisiert werden

müsste, und begreift damit – an Simmel orientiert – das Geld und nicht das Eigentum als zen-

trales Charakteristikumdermodernen Gesellschaft. Ich halte es nicht für klug, die Gesellschaft

insgesamt als durchGeld oder durchEigentum (Heinsohn/Steiger 2009) charakterisiert zu ver-

stehen. Denn dadurch wird die Ökonomie zum Bestimmungsmerkmal einer Gesellschaft und

die Bedeutung der Verfahrensordnung der Gewalt würde erneut unsichtbar gemacht.
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Diese Institutionen weisen einen unauflöslichenWiderspruch zwischen zwei

Orientierungen auf. Zum einen bedürfen sie der Sicherung durch den Natio-

nalstaat. Die durch diesen getragene Ordnung der demokratisch legitimierten

und rechtsstaatlich ausgeübten Gewalt ist der Garant der Institutionalisierung

von Freiheit,Würde und Eigentum sowie des durch die Institutionalisierung von

Eigentum ermöglichten kapitalistischen Kreditgeldes (Ingham 2004; Lindemann

2018). Zugleich weisen die genannten Institutionen eine globale bzw. universale

Orientierung auf. Freiheit und Würde wird den Bürger:innen durch den Natio-

nalstaat garantiert, aber sie sind als Menschen, d.h. in einem universalen Sinn,

Träger von Freiheit undWürde und können sich als solche global vergesellschaf-

ten. Eigentum kann es nur geben, wenn die Eigentumsverhältnisse durch die

gesetzlich gebundene Gewalt des Nationalstaates rechtlich geschützt sind. Aber

die freie Verfügung über das Eigentum ermöglicht zugleich, Waren irgendwo

auf der Welt zu produzieren und zu verkaufen. Insbesondere das kapitalistische

Kreditgeld, das ebenfalls wie eine Ware behandelt wird (Polanyi 1978: 106), wird

global gehandelt.

Damit werden Nationalstaat und weltweit ausgreifende Vergesellschaf-

tungsformen in ein wechselseitiges Bedingungsverhältnis gebracht. Hierin liegt

ein wichtiger Unterschied etwa zu Luhmanns Theorie der Weltgesellschaft.

Luhmann unterscheidet regional gebundene Formen der Vergesellschaftung

(mit einer Präferenz für normative Erwartungen) von weltweit ausgreifenden

Formen der Vergesellschaftung (mit einer Präferenz für kognitive Erwartun-

gen). Zu den regional gebundenen Formen zählt er Recht und Politik, und zu

den weltgesellschaftlich ausgerichteten Formen Wirtschaft, Wissenschaft und

Technik (Luhmann 2005: 71 f.). Letztere hält er für evolutionär erfolgreicher,

wohingegen die Ersteren (Recht und Politik) sich als »Fehlspezialisierung der

Menschheitsentwicklung« (Luhmann 2005: 71) darstellen würden. Luhmann

sieht richtig, dass sich die genannten Bereiche hinsichtlich ihrer Präferenz für

bestimmte Erwartungsstile auszeichnen und dass sekundär der gegenteilige

Erwartungsstil jeweils implementiert wird (Luhmann 1972: 50 f.; vgl. hierzu auch

Lindemann 2018: 173). Der zentrale Unterschied liegt darin, dass Luhmann –

wie bereits dargelegt – die Bedeutung der Verfahrensordnung der Gewalt für die

Stabilisierung gesellschaftlicher Formen ausblendet. Deshalb stellt er alle Funk-

tionszusammenhängewie Recht, Politik,Wirtschaft,Wissenschaft auf eine Stufe

und bezeichnet sie nach der autopoietischen Wende (Luhmann 1984) als neben-

einander bestehende, sich selbst reproduzierende Funktionssysteme.Wennman

dagegen die grundlegende Rolle von Gewalt für die Stabilisierung oder Verän-

derung gesellschaftlicher Ordnung anerkennt, muss man genauer hinsehen und

stößt dabei auf das wechselseitige Bedingungsverhältnis zwischen der Ordnung

der rechtsstaatlich gebundenen Gewalt und den global ausgreifenden Formen

der Vergesellschaftung. Bei der nun folgenden Analyse des wechselseitigen Er-

möglichungsverhältnisses nationalstaatlicher und weltweiter Orientierung von
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Freiheit/Würde und Eigentum/Kreditgeld beginne ich mit Freiheit und Würde,

ummich dann Eigentum und Kreditgeld zuzuwenden.

Freiheit und Würde

Die Verfahrensordnung der demokratisch rechtsstaatlich gebundenen Gewalt ist

wesentlich dadurch gekennzeichnet,dass die staatliche Zentralgewalt nach innen

den gewaltfähigen Familiengruppen oder anderen Sekundärgruppen überlegen

ist. Dies dokumentiert sich nicht zuletzt darin, wie der Staat in das Leben der

Familiengruppen eingreift, wobei derMedizin oft eine Vermittlerrolle zukommt.

Geburten und Todesfeststellung stehen vermittelt über die Medizin in einem ho-

hen Maße unter staatlicher Kontrolle. Damit übernimmt der Staat die Kontrolle

über die Neuzugänge bzw. Abgänge personaler Individuen. Der Staat ist organi-

satorisch verfasst und baut dabei auf der Organisationsleistung der Kirche auf,

die bereits imMittelalter begonnen hatte, Kirchenbücher zu führen, die die Tau-

fen (Aufnahme in die Gemeinschaft) und Sterbefälle (Übergang in den Kreis der

Toten) dokumentierten. Diese Buchführung über die Gesellschaftsglieder über-

nimmt der Staat und entwickelt sie zu einem Personenregister weiter, das un-

abhängig von der Religionszugehörigkeit geführt wird (Lindemann 2018: 116 f.,

120 f., 2020: 43–52). Damit wird den Familien in einem weitergehenden Ausmaß

als zuvor die Kontrolle über die Aufnahme in die Gesellschaft genommen. Jetzt

zählt jede Geburt als Eintritt in die Gesellschaft und jeder Tod als ein Verlassen

desKreises der Personen (für die Analyse dermodernenGrenzendes Sozialen vgl.

Lindemann 2018: Kap. 1.3).

Hierin zeigt sich ein wichtiges Merkmal des modernen Nationalstaates: er ist

organisatorisch verfasst. Geborene sind aufgrund der spezifischen organisato-

rischen Relationierung zum Staat frei und gleich. Das heißt, sie werden durch

die organisatorische Erfassung zu freien und gleichen Bürger:innen ihres Staa-

tes.NeuzugängedurchEinwanderungwerdenanalogbehandelt.Auch sie können

erst durch eine organisatorische Erfassung zu freien und gleichen Bürger:innen

werden. Dies ist für die Legitimation demokratischer Herrschaft unabdingbar.

Diese benötigt für ihre politische Legitimation eine organisatorische Erfassung

des Staatsvolks, wodurch dessen rationale Repräsentation ermöglicht wird. Oh-

ne ein organisatorisch verbürgtes Wissen um die Anzahl von Bürger:innen wäre

eine nachvollziehbare Legitimation für den Zuschnitt von Wahlkreisen und eine

Legitimation vonWahlergebnissen kaummöglich. Strukturell basiert dies auf ei-

ner spezifischen triadischenKonstellation, die zahlenmäßig beschränkt ist durch

die organisatorische Erfassung sowie die Abwesenheit der legitimierenden Drit-

ten. Die wählenden Bürger:innen passieren den Schlitz der Wahlurne nicht. Sie

geben ihre Stimme ab und sind im Weiteren am politischen Entscheidungspro-

zess nicht mehr beteiligt. Die Struktur der abwesenden Dritten geht einher mit
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einer Präferenz für einen normativen Erwartungsstil (Lindemann 2018: 173, Kap.

2.5).16

Die gewaltunterworfenen Bürger:innen geraten dabei in einmehrschichtiges

Verhältnis zumStaat. Einerseits sind sie der Gewalt des Staates unterworfen, an-

dererseits garantiert der Staat seinen Bürgern Freiheit undWürde und begrenzt

damit den politischen Zugriff auf die Bürger:innen, und schließlich sollen die

Bürger:innen dem Staat als kritische und potenziell aufrührerische politische

Subjekte gegenüberstehen können. Die Bürger:innen haben subjektive öffent-

liche Rechte. Dies schließt ein, Interessen und Probleme dem Staat gegenüber

geltend machen zu können. Die Bürger:innen sind nicht nur abwesend, sondern

haben auch die Möglichkeit, sich anwesend zu machen und die staatliche Politik

zu Lernprozessen zu drängen. In diesemSinn ist etwa die von sozialen Bewegun-

gen getragene Gesellschaftskritik zu verstehen (Lindemann 2018: 188 f.). Diese ist

einerseits als moralischer Protest und andererseits als strukturbildende Kraft zu

verstehen, die die Ordnung horizontaler Differenzierung durch Strukturbildung

stützt und Lernprozesse zur Verhinderung struktureller Fehlentwicklungen

ermöglicht (Lindemann 2018: Kap. 3.3 und 3.4).

Dass dem verkörperten und aus der Familie herausindividualisierten Men-

schen ein normativer Sonderstatus, d.h. Freiheit und Würde, zukommt, ist für

personale Akteure in der Geschichte ein Novum und wird durch eine prekäre

Balance ermöglicht. Einerseits ist der geborene Mensch durch den Staat davor

geschützt, zu einem Mittel zu werden, das im Sinne einer (Familien-)Gruppe

eingesetzt werden kann. Damit wird das Vertrauen in die unbedingte Solidarität

der Verwandtschaftsgruppe ausgehöhlt. Die menschlichen Individuen können

sich z.B. den Racheverpflichtungen verweigern, die von einer Familiengruppe

an sie gestellt werden. Zugleich wird dadurch eine neue Form des Vertrauens

im Rahmen eines Nationalstaats ermöglicht. Die Individuen können sich sicher

sein, dass sie nicht körperlich angegriffen werden, wenn sie Fremden begegnen.

Es entsteht das, was Reemtsma als Vertrauen in Gewaltlosigkeit bezeichnet hat,

welches zugleich ein Vertrauen in den Staat beinhaltet (Reemtsma 2008: 94 ff.).

Das Vertrauen wird nicht zuletzt dadurch ermöglicht, dass sich der moderne

Nationalstaat selbst in seinem Zugriff auf das Individuum begrenzt. Damit

werden menschliche Individuen frei, sich in unterschiedlicher Weise zu verge-

sellschaften: als Bürger:innen, die sich politisch engagieren und sich zu sozialen

Bewegungen zusammenschließen, die Kritik üben; als Rechtssubjekte, die eine

Klage erheben oder verklagt werden; als Akteure im Wirtschaftsleben, die ein-

ander zumindest soweit vertrauen, dass sie ohne Gewaltanwendung an ihrem

Nutzen orientiert etwas kaufen oder verkaufen usw.

16 Dieses Argument ist zuerst von Luhmann vorgetragen worden, der die Bildung normativer Er-

wartungen und von Institutionen an die Abwesenheit der Dritten bindet (Luhmann 1972: 66 f.).
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Der gesellschaftlich-institutionelle Sinn der Garantien von Freiheit undWür-

de liegt darin, denMenschen derart vielfältige Vergesellschaftungsmöglichkeiten

zu eröffnen. Die Grundlage dafür ist Vertrauen in andere, weshalb man auf den

konkreten Schutz durch die Familie verzichten kann. Dies schließt ein, weltweit

ausgreifende Handlungs- und Kommunikationszusammenhänge aufzubauen

und diese auf Dauer zu stellen. Entsprechend begreifen die soziologischenTheo-

rien der Institutionen von Freiheit und Würde (etwa Durkheim 1999; Joas 2011;

Luhmann 1999) die Sakralität der Person als eine global geltende Institution,

die eine universalistisch angelegte Gesellschaftskritik ermöglicht (Lindemann

2018: Kap. 3). Allerdings verzichten Durkheim, Joas und Luhmann darauf, zu

thematisieren, dass diese Universalität der gewaltsamen Stützung durch den

Nationalstaat bedarf.

Es ist wichtig anzumerken, dass auf diese Weise die von Durkheim und Luh-

mann jeweils zentral gestelltenDifferenzierungenproblemloszusammengedacht

werdenkönnen.Die Sakralisierungder Personbzw.die Institutionen vonFreiheit

undWürde ermöglichen sowohl dieDifferenzierung in gesellschaftlicheGruppen

und Professionen im Sinne Durkheims als auch die Differenzierung von struktu-

rierten Handlungszusammenhängen wie Wirtschaft, Wissenschaft, Politik oder

Recht imSinne Luhmanns.AuchdieDifferenzierung vonMilieus,dieRenn (2006)

ins Spiel gebracht hat, lässt sich auf dieser Grundlage gut rekonstruieren.

Die Sakralität der Person wird durch die Sakralisierung des Nationalstaats

ergänzt, als derjenigen Instanz, die über dem Individuum steht. Durkheim be-

zeichnet diesen Sachverhalt als Patriotismus (Durkheim 1999: 107). Die doppel-

te Sakralisierung, die in soziologischenTheorien der Menschenrechte (Joas 2011;

Luhmann 1999) zumeist übergangen wird, führt zu einer ambivalenten Orientie-

rung. Denn zwischen den Staaten entwickelt sich eine neuartige Ordnung des

Ausgleichs, in deren Rahmen sich Gruppen gegenüberstehen, die einerseits in ei-

ner qualitativ anderen Weise gewaltfähig sind als etwa die adligen europäischen

Herrscher, aus deren Konkurrenz derNationalstaat hervorging, und die anderer-

seits dazu befugt sind, die Gruppenglieder, die Staatsbürger:innen, im Kriegsfall

alsMittel imKampf gegen andere Staaten zu behandeln.Durkheim sah diese Ge-

fahr und war zugleich optimistisch, dass dieses Gewaltpotenzial durch die uni-

versalistische menschenrechtliche Orientierung eingedämmt werden könnte.

Es ist Aufgabe des Staates nach innen, seine Bürger:innenmoralisch alsMen-

schen anzusehen und zu behandeln. Weiterhin machen Nationalstaaten aber

auch die Sakralität der Person nach außen imVerhältnis zu anderen Staaten zum

Maßstab ihresHandelns, d.h., sie folgen auch einermenschenrechtlichenOrien-

tierung. Damit weist die Sakralisierung der Person auch eine globale Dimension

auf. Sie wird zu einer wichtigen Legitimation im Verhältnis zwischen den Staa-

ten. Die Abschaffung der Sklaverei und die Einrichtung des Völkerbundes nach

dem ersten sowie der Vereinten Nationen nach dem zweiten Weltkrieg können

hier als Beispiele dienen. Die Abschaffung der Sklaverei war mit Bezug auf die
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Legitimation der eigenen Position im Verhältnis zu anderen Staaten die Antwort

Englands auf die französische Deklaration der Menschenrechte (Osterhammel

2009: 1193 ff.). Sie legitimierte im Weiteren das aggressive Vorgehen der engli-

schen Marine gegen alle Schiffe von Nationen, die mit Sklaven handelten, und

hatte so Anteil an der Legitimität der Sicherung der englischen Vorherrschaft auf

denWeltmeeren. Die Einrichtung des Völkerbundes und der Vereinten Nationen

hatte maßgeblich zum Ziel, Angriffskriege zu ächten und damit auch internatio-

nal ein Vertrauen in Gewaltlosigkeit zu ermöglichen und – dies gilt vor allem für

die Vereinten Nationen – die Geltung der Institutionen von Freiheit undWürde,

d.h. die Geltung der Menschenrechte, auch international zu sichern. Damit

wurde die Institutionalisierung einer normativ ausgerichteten Beobachtung der

Beziehungen zwischen Staaten organisatorisch abgesichert (Lindemann 2018:

184 f.).

Die Spannung zwischen nationalstaatlicher und weltweiter Orientierung

führt im Fall der Sakralität der Person zu einem Widerspruch, der tragische

Züge trägt. Hierauf hat zuerst Arendt (1949) aufmerksam gemacht, als sie nach

dem zweiten Weltkrieg in Anbetracht der Millionen an ›displaced persons‹, also

faktisch staaten- und damit rechtlosen Menschen, proklamierte, dass es nur ein

einziges Menschenrecht gäbe, nämlich das Recht, einem Staat anzugehören.

Denn nur dann könnten die anderen Menschenrechte wirksam eingefordert

werden. Andererseits ist gerade die Existenz von Nationalstaaten der Grund

dafür, dass Menschen ihrer Menschenrechte beraubt sind – solange sie sich

nämlich nicht berechtigterweise an einen Staat und seine Gerichtsbarkeit wen-

den können, um ihre Rechte einzuklagen. Hier liegt die immanente »Tragik

des Ethos der Menschenrechte« (Lindemann 2018: 385, 2020: 54). Faktisch ge-

nießen überwiegend Angehörige westlicher Demokratien, also wirtschaftlich

starker Nationalstaaten, die Vorzüge der weltweit ausgreifenden Institutionen

von Freiheit undWürde (Mau 2021). Sie haben Bewegungs-, Reise-, Arbeits- und

Ehefreiheit.

Eigentum und Kreditgeld

Dass die Menschenrechte ohne eine gewaltgestützte Sicherung durch Natio-

nalstaaten nicht auskommen und dennoch universell gelten, erscheint noch

nachvollziehbar.Dies analog aber auch für die auf EigentumundGeld basierende

Wirtschaft anzunehmen, erscheint auf den ersten Blick wenig plausibel. Wenn

man sich allerdings die historische Entwicklung von Eigentum und Geld in Eu-

ropa anschaut, ergibt sich ein anderes Bild. Genaugenommen ist die Rede von

Eigentum nicht präzise genug, um zu erfassen, worum es geht, nämlich um die

Institutionalisierung der Trennung von Eigentum und Besitz (Heinsohn/Steiger

2009: 133 ff.; Lindemann 2018: 204 ff.; Paul 2012: 162 ff.). Das mittelalterliche eu-
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ropäische Verständnis kannte diesen Unterschied nicht.17 Erst die systematische

Trennung dieser Aspekte ermöglichte »die große Transformation« (Polanyi 1978)

hin zu einer kapitalistischen Wirtschaft. Eigentum bezeichnet den abstrakten

Rechtsanspruch, darüber zu verfügen, ob eine Sache verkauft, vermietet oder als

Pfand für einen Kredit verwendet wird. Hiervon zu unterscheiden ist der prakti-

sche Besitz, d.h. die aktuelle praktische Verfügung über eine Sache. Der Mieter

einer Wohnung ist deren Besitzer; die Miete zahlt er an den Eigentümer. Dieser

kann die Wohnung oder das Haus verkaufen, ohne dass sich an den Rechten auf

den praktischen Besitz etwas ändernmuss (Lindemann 2018: 204 f.).

Das vormoderne Recht – etwa in England – regelte, wer in welcherWeise von

Grund und Boden praktisch Besitz nehmen konnte. Daraus ergaben sich ange-

stammte Besitzrechte.Was Polanyi als große Transformation bezeichnet,war die

gewaltsame Zurückdrängung praktischer Besitzansprüche zugunsten eines abs-

trakten und exklusiven Eigentumsrechts. Die modernen Eigentümer:innen ha-

ben einen exklusivenAnspruchdarauf,GrundundBodenbeliebigunterteilenund

verkaufen oder beleihen zu können. Der gleiche Prozess, der sich in England ge-

waltsam vollzog, fand in Frankreich als gewaltsame Revolution von unten und in

Preußen als gesetzlich verordnete Revolution von oben statt – im Rahmen der

Stein-Hardenberg’schen Reformen 1807 (Heinsohn/Steiger 2009: 455). Aus Ad-

ligen mit leibeigenen Bauern wurden Grundeigentümer. Auch Bauern erhielten

dabei ein Stück Land als Eigentum zugeteilt (Knapp 1887: 180 ff.). Dabei wurde

explizit festgehalten,dass esdenBauernmöglich sein soll, auf ihr LandeinenKre-

dit aufzunehmen, um sich dadurch die Möglichkeiten für größere Investitionen

zu erschließen.

In der Konsequenz konnten allerdings diejenigen, die wirtschaftlich nicht

erfolgreich waren und den Kredit nicht zurückzahlen konnten, ihr Eigentum

verlieren. Denn die Kreditgeber:innen waren/sind berechtigt, in das Eigentum

zahlungsunfähiger Schuldner:innen zu vollstrecken. Die Umwandlung von vor-

modernem Grundbesitz zu modernem Eigentum trennte den Boden aus allen

sozialen Verpflichtungen. Waren die adligen Herr:innen der Leibeigenen dazu

verpflichtet, letztere wenigstens auf einem minimalen Niveau zu versorgen,

so haben erfolgreiche Eigentümer:innen und Kreditgeber:innen gegenüber

zahlungsunfähigen Schuldner:innen, die ihr Land verlieren, keinerlei Verpflich-

tungen. Die ehemaligen Leibeigenen, die als Eigentümer:innen einen Kredit

begleichen mussten, gerieten in der Konkurrenz mit den adligen Großeigentü-

mer:innen in diese Schuldenfalle und verloren ihr Eigentum. In diesen Prozessen

entstehen die Voraussetzungen für eine kapitalistische Wirtschaft: Eigentümer

17 Ich lasse bewusst die Antike aus, in der sich bereits erste Formen vonEigentumundGeld entwi-

ckelt hatten. Für eine Darstellung der antiken Eigentums- und Geldverhältnisse vgl. etwa Paul

(2012: 169 ff.).
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und freie Arbeiter, die ihre Arbeitskraft verkaufen können/müssen, d.h. der

doppelt freie Lohnarbeiter im Sinne vonMarx (Marx 1977: 183).

Der Staat bildet die notwendige Stütze der Eigentumsordnung. Er stellt den

rechtlichen Rahmen bereit, innerhalb dessen Gläubiger:innen-Schuldner:innen-

Kontrakte geschlossen werden.Weiterhin bildet der Staat die unabhängige Stel-

le, die verwaltet, wie das Eigentum an Grund und Boden von einer Hand in die

andere übergeht usw. Gläubiger:innen können sich darauf verlassen, dass sie in

das Eigentum zahlungsunfähiger Schuldner:innen vollstrecken können usw., oh-

nedass esdabei auf diemilitärischeStärkederBeteiligten ankommenwürde.Oh-

ne die Durchsetzung einer überlegenen rechtlich gebundenen Zentralgewalt wä-

re die Bildung der Eigentumsordnung weder möglich gewesen noch könnte sie

auf Dauer stabilisiert werden. Das nationalstaatlich gesicherte Eigentum ist die

entscheidende Bedingung für die Ausdifferenzierung einer global ausgreifenden

kapitalistischenWirtschaft.

Auch das Geld der Eigentumswirtschaft kann es ohne Nationalstaaten nicht

geben. Um diesen Zusammenhang zu verstehen, ist es erforderlich, sich die

Wurzeln frei konvertierbarerWährungen zu vergegenwärtigen.Mit der knappen

Skizze adressiere ich einen zentralen Kritikpunkt von Paul (2012: 165–169) an

der Eigentumstheorie des Geldes von Heinsohn und Steiger, die die Schaffung

von Eigentum und damit von Geld »als bloßen Rechtsakt« begreifen, der »die

Weltgeschichte zur Wirtschaftsgeschichte transformiert« (Heinsohn/Steiger

2009: 188). Dabei würde laut Paul die Komplexität der Entwicklung hin zum

Eigentum übergangen. Wenn man diese berücksichtigt, ergibt sich Folgendes:

Ausgehend von den oben beschriebenenDifferenzierungsmöglichkeiten, die sich

im Rahmen der Verfahrensordnung des Gerichtswesens ergeben hatten, kommt

es zur Bildung neuer gesellschaftlicher Institutionen. Erstens, der Institutio-

nalisierung des Münzgeldes, das von den Territorialherren des Mittelalters mit

der Verpflichtung ausgegeben wurde, die Abgaben an den Herren nicht mehr in

Naturalien, sondern in Geld zu entrichten (Ingham 2004: 109 f.) und zweitens,

dem im Rahmen des überregionalen Handels entwickelten Finanzinstituts des

Wechsels, aus dem sich das Kreditgeld entwickelte (Heinsohn/Steiger 2009;

Ingham 2004: 288 ff.; Lindemann 2018: 218–236).

Die Finanzinstitution des Wechsels wurde im Rahmen des überregionalen

Handels entwickelt.Dabei erhält ein:e Schuldner:in von einem:einerGläubiger:in

Waren inHöhe einer bestimmtenGeldsumme, bezahlt aber nicht sofort, sondern

er:sie verpflichtet sich, dies zu einem festgelegten späteren Zeitpunkt zu tun.Die

später zu zahlende Summe ist höher als der aktuelle Warenwert. Der Wechsel

enthält einen Zins. Der:die Gläubiger:in erhält den Wechsel und damit einen

Zahlungsanspruch, den er:sie gegenüber dem:der Schuldner:in einlösen kann.

Ferner kannder:dieGläubiger:in denWechsel imWeiteren auch als Zahlungsmit-

tel einsetzen. Der Wechsel wird sozusagen an eine:n Gläubiger:in zweiter Stufe

übergeben. Das besondere des Wechsels besteht darin, dass der:die Gläubiger:in
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zweiter Stufe einen Zahlungsanspruch sowohl gegenüber dem:der Gläubiger:in

als auch dem:der Schuldner:in geltend machen kann. Zudem können Gläubi-

ger:innen zweiter Stufe, den Wechsel gegenüber weiteren Personen ebenfalls als

Zahlungsmittel einsetzen und verpflichten sich damit, den Zahlungsanspruch

auch sich selbst gegenüber anzuerkennen usw. Der Wechsel bietet als Zahlungs-

mittel also eine doppelte Sicherheit, weil nicht nur der Schuldner, sondern auch

der Gläubiger mit seinem Eigentum für die eingegangene Verschuldung haftet.

Die Entwicklung zum anonym verwendbaren Geld vollzieht sich, indem die

Instanz, gegenüber der der Zahlungsanspruch geltend gemacht werden kann,

anonymisiert wird. Es sind nicht mehr einzelne Kaufleute, sondern Banken und

schließlich die Zentralbank (Heinsohn/Steiger 2009: 289 ff.).

Die Herausbildung von Zentralbanken und damit die feste Institutionalisie-

rung eines stabilen Kreditgeldes in Form einerWährung erfolgt, indem zwischen

Staat, reichen kreditgebenden Bürger:innen und Steuerzahler:innen ein spezifi-

sches Arrangement institutionalisiert wird. Die Zentralbank schafft Geld, indem

sich der Staat oder private Banken bei ihr verschulden und entsprechend Sicher-

heiten bieten müssen. Der Staat gilt dabei als besonders sicherer Schuldner, weil

er durchSteuereinnahmen immer inderLage seinwird,seineSchuldenzubeglei-

chen.Der Staat gerät dabei in ein doppeltes Verhältnis zumFinanzmarkt. Er leiht

sich Geld und ist Schuldner und zugleich erschafft er durch die Kreditaufnahme

Geld, denn das von der Zentralbank in der jeweiligen Landeswährung ausgegebe-

ne Geld gilt als besonders sicher, weil es durch die Zentralbank und indirekt den

Staat garantiert wird. Auch für das im 19. und 20. Jahrhundert weiterentwickelte

kapitalistische Kreditgeld bleibt die Bindung an Zentralbanken und Staaten es-

senziell, dasVertrauen in dieKreditwürdigkeit vonStaaten ist dabei von zentraler

Bedeutung (Ingham 2004: 134–151).

Das von der Zentralbank herausgegebene Geld ermöglicht die Schaffung ei-

nes einheitlichenWährungsraums, in dem nun anonyme Zahlungsansprüche als

Geld kursieren, die von der Nationalbank herausgegebenen Banknoten. Ingham

rekonstruiert diesen Prozess am Beispiel Englands imDetail. Die Akzeptanz die-

ses Geldes erfordert nach innen – in denWährungsraumhinein – eine Kultur des

Vertrauens, die durch eine Selbstdarstellung als vertrauenswürdige, d.h. verläss-

lich zahlungsfähige, individuelle Person realisiert wird (Ingham 2004: 124 ff.).

Eine global ausgreifende Eigentumswirtschaft wird über frei konvertierbare

Währungenvermittelt, funktioniert abernicht ohnedenBezugaufStaatundZen-

tralbank. Es erweist sich also auch mit Bezug auf Eigentum und Geld als irrig,

die nationalstaatliche und die globale Orientierung gegeneinander auszuspielen,

vielmehr besteht zwischen der staatlich verfassten Ordnung der rechtsstaatlich

gebunden Gewalt und der global ausgreifenden Wirtschaft ein wechselseitiges

Bedingungsverhältnis. Nicht nur sind Eigentum und Geld ohne Staat und Zen-

tralbank nicht denkbar, umgekehrt sind Staaten auf das internationale Kredit-

system angewiesen, denn um ihre Handlungsfähigkeit in der Konkurrenz zu an-
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deren Staaten zu erhalten, müssen sie Schulden aufnehmen, um ihre Aufgaben

erfüllen zu können. Sie müssen investieren, etwa in den Umbau der Wirtschaft

oderder Infrastruktur.AmBeispiel derKonkurrenzzwischenEnglandundFrank-

reich im 17. und 18. Jahrhundert weist Ingham darauf hin, dass Staaten, die sich

in dieser Weise von der Geldwirtschaft abhängig machen – wie England –, leis-

tungsfähiger sind als Staaten, denen das nicht gelingt – wie Frankreich (Ingham

2004: 132).

Freiheit/Würde/Eigentum/Kreditgeld

Ich habe gezeigt, dass sich sowohl für die Institutionen von Freiheit und Würde

als auch für diejenige von Eigentum und Kreditgeld zeigen lässt, dass die natio-

nalstaatliche und globale Orientierung in einem wechselseitigen Bedingungs-

verhältnis stehen. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass diese beiden

institutionellen Orientierungen nicht vollkommen unabhängig nebeneinander

stehen. Das Vertrauen in ein gewaltloses gesellschaftliches Zusammenleben

wird durch die überlegene Zentralgewalt des Staates ermöglicht und schließt

das Vertrauen ein, dass sich der Staat an die Stoppregel der Grundrechte hält.

Die Sakralisierung der Person enthält auch das Versprechen, darauf vertrauen

zu können, im sozialen Verkehr keiner körperlichen Gewalt ausgesetzt zu sein.

Garantiert wird dies durch die überlegene Gewalt des Staates gegenüber gesell-

schaftlichen Sekundärgruppen und der rechtlichen Selbstbindung des Staates.

Letztere wird auch motiviert durch die Abhängigkeit des Staates von seinen

kreditgebenden Bürger:innen. Diese müssen darauf vertrauen können, dass der

Staat sich an seine rechtlichen Verpflichtungen als Schuldner hält (Ingham 2004:

127 f.). Um ihrer eigenen Handlungsfähigkeit willen, sollten Staaten das Vertrau-

en kreditgebender Bürger:innen nicht verspielen – etwa durch Änderung von

Gesetzen und/oder Kreditregeln. In einem solchen institutionellen Rahmen kann

sich ein entsprechend vertrauensvoller sozialer Verkehr zwischen den Bürger:in-

nen und ein Vertrauen zwischen Staat und Bürger:innen bzw. Finanzmärkten

entwickeln (Ingham 2004: 127 f.). Um ein solches Vertrauen zu festigen, bedarf

es einer aktiven Beteiligung der Bürger:innen, von ihnen ist eine entsprechend

vertrauenswürdige und vertrauensbildende Selbstdarstellung gefordert. Und es

bedarf eines Staates, der sich an die Stoppregel der Grundrechte im Zugriff auf

Körper (Sicherung von Freiheit undWürde) und Eigentum hält.

Dies trägt auf dreifacheWeise dazu bei, eine global ausgreifende Eigentums-

wirtschaft zu ermöglichen. Erstens: Bürger:innen, die auf ihren Staat und seine

körperliche Gewalt abschreckende Gewaltfähigkeit vertrauen, vertrauen im Ver-

kehr untereinander inGewaltlosigkeit,was durch eine vertrauenswürdige Selbst-

darstellung gewährleistet wird. Dies bildet eine wichtige Grundlage für die Ak-

zeptanz des kapitalistischen Kreditgeldes im allgemeinen Zahlungsverkehr, wie

Ingham hervorhebt (s.o.). Man akzeptiert das Geld einer vertrauenswürdig er-
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scheinenden Person im Vertrauen darauf, dass dieses Geld auch von Dritten als

Zahlungsmittel akzeptiert wird. Geld ist ohne ein gewaltgestütztes generalisier-

tesVertrauen inPersonenoderOrganisationennichtmöglich.Zweitensmuss sich

der Staat als vertrauenswürdig erweisen und darf nicht beliebig in die Regeln des

Gläubiger:innen-Schuldner:innen-Verhältnisses eingreifen. Drittens ermöglicht

es das besondere Schutzverhältnis zwischen Bürger:in und Staat auch, sich leich-

ter auf international gestaltete Beziehungen einzulassen – einschließlich wirt-

schaftlicher Beziehungen.Der Staat bietet eine Stütze für globale wirtschaftliche

Beziehungen und wird sich für die wirtschaftlichen Belange seiner Bürger:innen

bzw. Unternehmen nachMöglichkeit einsetzen. Für die Angehörigen eines Staa-

tes, auf dessen Schutz vertraut werden kann, ist es leichter, ihren Geschäftspart-

ner:innen im Rahmen transnationaler wirtschaftlicher Beziehungen zu vertrau-

en.18

5. Fazit und weiterführende Schlussfolgerungen

Entgegen der möglichen Skepsis, einen Zusammenhang zwischen der Ord-

nung gesellschaftlicher Differenzierung und der Verfahrensordnung der Gewalt

anzunehmen, erweist es sich in mehrfacher Hinsicht als eine fruchtbare Ana-

lyseperspektive, nach diesem Zusammenhang zu fragen und ihn analytisch

auszuarbeiten. Erstens wird es möglich, bisher nebeneinanderher laufende

Forschungsstränge miteinander zu verbinden. Konkret lassen sich auf diese

Weise die neueren Diskussionen um das Gewaltverständnis, um die Grenzen des

Sozialen und den historisch variablen Akteursstatus unterschiedlicher Entitäten

systematisch mit den klassischen Fragen der soziologischen Differenzierungs-

theorie und der Analyse weltweiter Vergesellschaftung verbinden. Bislang laufen

diese Debatten nebeneinanderher, ohne dass es wechselseitige Bezüge gäbe.

Zweitens lässt sich unter Berücksichtigung dieser Zusammenhänge das Ver-

hältnis zwischen Gewaltordnung und gesellschaftlicher Differenzierung besser

begreifen. So wird es etwa möglich, Fehldiagnosen der Differenzierungstheorie

Luhmanns zu korrigieren.

Dieses Unternehmen gelingt ausgehend vom Problem der sozialen Un-

entschiedenheitsrelation. Dessen Lösungen führen auf den Zusammenhang

zwischen gesellschaftlicher Differenzierung und der Institutionalisierung der

Grenzen des Sozialen sowie der Präferenzen für dividualisierende oder indi-

vidualisierende Formen der Vergesellschaftung. Die entsprechenden Institu-

18 Genaugenommen wäre es hier notwendig, zwischen Vertrauen und Verlass zu differenzieren

und genauer zu benennen, wann von einer Atmosphäre des Vertrauens und wann von einem

Verlass auf spezifizierte Zusagen gesprochen werdenmüsste. Für die Notwendigkeit zwischen

Vertrauen und Verlass zu unterscheiden, vgl. Schmitz (1977: 438 f.).
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tionalisierungen können im Rahmen einer je spezifischen Verfahrensordnung

der Gewalt auf Dauer gestellt, aber auch verändert werden. Eine strukturelle

Veränderung der Verfahrensordnung der Gewalt hin zu einer anderen Ordnung

ist dabei immer möglich. Das Problem der sozialen Unentschiedenheitsrelation

wird aufgrund der Fraglichkeit von Ordnungen nicht einmalig gelöst, vielmehr

wird es – analog zum Problem der doppelten Kontingenz – in den Formen seiner

Lösung wieder reproduziert. Gewalt erweist sich dabei sowohl als ein Ordnung

stabilisierender als auch als einOrdnunggefährdender undumformenderModus

der Vergesellschaftung.

Elias ging es bei der Analyse des Zusammenhangs von Gewaltordnung und

gesellschaftlicher Differenzierung darum, danach zu fragen, ob sozialer Wan-

del auch die Strukturen einer Gesellschaft betrifft und ob dieser Wandel eine

bestimmte Richtung aufweist. Die vorgelegte Analyse behält den Anspruch bei,

sozialen Wandel als einen Wandel von Gesellschaftsstrukturen zu analysieren.

Im Unterschied zu Elias zeigt sich aber aufgrund der qualitativen Differenz der

historischen Gewaltverständnisse, dass es nicht möglich ist, eine bestimmte

Richtung des Wandels auszumachen – etwa hin zu mehr Pazifizierung.19 Statt

eines Prozesses mit einer klaren Entwicklungsrichtung zeigen sich unterschied-

liche Ordnungen der Gewalt, die in einemwechselseitigen Bedingungsverhältnis

mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Differenzierungsordnungen stehen.

Für die Analyse der horizontalen Differenzierung kann dieser Ansatz eine

Fehldiagnose korrigieren, die sich z.B. in derDifferenzierungstheorie Luhmanns

findet. Dieser hatte den immanenten Zusammenhang zwischen auf den Natio-

nalstaat bezogenen Differenzierungen der Handlungsbereiche von Politik und

Recht und den global ausgerichteten Handlungsbereichen wie der Wirtschaft

als alternative Entwicklungsmöglichkeiten verstanden. Unter Einbeziehung der

Verfahrensordnung der Gewalt lässt sich zeigen, dass diese Orientierungen in

einem wechselseitigen Bedingungsverhältnis stehen. Ohne Nationalstaat gibt

es keine weltweit gültigen Menschenrechte und keine global ausgreifende Wirt-

schaft. Vergleichbares kann man auch für die Wissenschaft zeigen (Lindemann

2020: 29 ff.).

Die hier vorgeschlagenen sozial- und gesellschaftstheoretischen Begriffe,

d.h. die unterschiedlichen Lösungen des Problems der sozialen Unentschie-

denheitsrelation und die damit zusammenhängenden Verfahrensordnungen

der Gewalt bzw. die Formen gesellschaftlicher Differenzierung, weisen zwei

wichtige Vorzüge auf. Sie ermöglichen einerseits eine differenziertere Analyse

gesellschaftlicher Ordnungsbildung und zum anderen ermöglichen sie es, Ge-

sellschaftskritik als einen integralen Bestandteil der modernen Gesellschaft zu

19 Die Frage nach der zunehmenden Pazifizierung verschiebe ich auf eine spätere Publikation.

Hier wäre auch eine Auseinandersetzungmit aktuellen und umfassender angelegten Beiträgen

(vgl. etwa Pinker 2011) notwendig, womit ich diesen Aufsatz nicht überlasten wollte.
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begreifen – ausgehend von den Institutionen Freiheit undWürde und dem darin

enthaltenen normativen Überschuss, der in der Sakralität der Person angelegt

ist.

Die Ausarbeitung des Zusammenhangs zwischen Verfahrensordnungen der

Gewalt und gesellschaftlicher Differenzierung ist differenzierter, weil sie der

Heterogenität empirischer Verhältnisse besser gerecht wird. Es geht um die Aus-

arbeitung einerTheorie heterogener und eventuell miteinander konkurrierender

Verfahrensordnungen der Gewalt im Verhältnis zu den unterschiedlichen For-

men gesellschaftlicher Differenzierung. Hiermit erschließt sich eine analytisch

einheitliche Forschungsperspektive, die eine breite Vielfalt an heterogenen Ord-

nungen in den Blick nehmen kann. Von zentraler Bedeutung für die Analyse ist,

dass die identifizierten Ordnungen nicht evolutionär angeordnet werden, son-

dern nebeneinander stehen. Das ist ein wichtiger Unterschied zur evolutionären

Prozessperspektive Elias’, der eine Entwicklungsrichtung hin zu weniger Gewalt

ausmacht. Es ist aber auch ein Unterschied zur Evolutionstheorie Luhmanns,

der gesellschaftliche Entwicklung mit Bezug auf ihre Differenzierung in eine

homogenisierende Perspektive bringt. An die Stelle solch evolutionärer Homoge-

nisierungen tritt die Fokussierung auf die Heterogenität der unterschiedlichen

Ordnungen bzw. darauf, wie unterschiedliche Verfahrensordnungen der Gewalt

und die entsprechenden Differenzierungsordnungen ineinander verschachtelt

sein können.

An die Stelle einer homogenisierenden Prozessperspektive tritt damit die

Analyse einer zeitlichen Abfolge von unterschiedlichen Verfahrensordnungen der

Gewalt bzw. unterschiedlicher Verschachtelungen verschiedener Verfahrensord-

nungen. Auf diese Weise kann man grundsätzlich an Elias’ Vorhaben festhalten,

gesellschaftlichen Strukturwandel in den Blick zu nehmen. Zugleich lässt sich in

dieser Perspektive aber auch die Heterogenität unterschiedlicher Ordnungen auf

den verschiedenen Kontinenten besser in den Blick bekommen. Eines scheint

dabei sicher zu sein: Von der Theorie einer Weltgesellschaft muss man sich wohl

verabschieden. Stattdessen wäre nach unterschiedlichen global ausgreifenden

Vergesellschaftungsformen zu fragen–die inEuropa,Amerika,Asien oder Afrika

ganz unterschiedlich ausfallen können. Dies bietet auch die Möglichkeit eines

fruchtbaren Dialogs mit postkolonialenTheorieperspektiven.

Der zweite Vorzug dieses Theorieangebots bezieht sich auf die Erneuerung

der Möglichkeiten von Gesellschaftskritik. Gesellschaftskritik ist einerseits als

funktional für die Strukturbildung moderner Vergesellschaftung zu begreifen

und andererseits wird die Sakralität der menschlichen Person, gleich an Freiheit

und Würde, im Sinne eines moralischen Überschusses begriffen. Beides wird

an die demokratisch legitimierte Ordnung rechtsstaatlich gebundener Gewalt

gebunden (Lindemann 2018: 348 ff.). Dies ermöglicht es auf eine neuartigeWeise

nach dem Zusammenhang der Institutionen Freiheit/Würde und Eigentum/

Kreditgeld zu fragen.Wie sind diese Institutionen funktional aufeinander bezo-
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gen? Kann man sie voneinander trennen? Das heißt z.B.: Sind die Institutionen

von Freiheit/Würde notwendig für eine Integration in die globale Wirtschaft?

Bzw.: Erfordert die Orientierung an den Institutionen Freiheit/Würde notwen-

digerweise eine Orientierung an Eigentum und Kreditgeld?

Wenn man dies als eine empirisch offene Frage betrachtet, ergeben sich für

eine Gesellschaftskritik neue Fragestellungen, aber auch neue Analysepflichten.

Santos, ein Vertreter der postkolonialen Kritik, bezieht sich in seiner Kritik an

der kapitalistischenWirtschaft auf das Ethos derMenschenrechte und insbeson-

dere die InstitutionmenschlicherWürde (Santos 2016: 20 ff.).Hierbeimobilisiert

er maßgeblich den moralischen Überschuss der Institutionen Freiheit undWür-

de und spielt diesen gegen die Institutionen von Eigentum und Kreditgeld aus.

Damit trennt er diese Institutionen in einer geradezu voluntaristischen Weise.

Wenn man die hier vorgelegte Analyse zugrunde legt, wird man dagegen dazu

gezwungen, genauer in den Blick zu nehmen, ob bzw. inwiefern diese Institutio-

nen (Freiheit/Würde undEigentum/Kreditgeld) funktional aufeinander bezogen

sind,weshalb es unrealistischwäre, die Geltung der einen Institution anzuerken-

nenundzugleich dieAbschaffungder anderen Institution anzustreben.Wenndie

genannten Institutionen funktional aufeinander verweisen, muss sich das Ziel

einer am Ethos der Menschenrechte orientierten Gesellschaftskritik ändern. Es

ginge nicht um eine Überwindung der Eigentumswirtschaft, sondern darum, sie

so zu regulieren, dass siemit demVersprechen von Freiheit undWürde vereinbar

bliebe (Lindemann 2024). Für die Einschätzung der Validität von Gesellschafts-

kritik sind solche Fragen zentral.
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